
Az.: 8 C 1/06 u.a 

In der Verwaltunqsrechtssache 



hat das Verwaltungsgericht Göttingen - 8. Kammer - am 15. Juni 2006 beschlossen: 

Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflich- 
tet, die Antragsteller zu 113, 119 und 122 nach den Rechtsverhältnissen 
des Sommersemesters 2006 vorläufig zum Studium der Humanmedizin im 
3. fachsemester auf einem Teilstudienplatz zuzulassen. 

Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflich- 
tet, 

1. innerhalb einer Woche nach Zustellung dieser Beschlüsse an sie unter 
den übrigen Antragstellern mit Ausnahme der Antragsteller zu 1, 2, 5, 
86, 98, 134, 135, 287 und 434 eine Rangfolge auszulosen und ihnen 
das Ergebnis der Auslosung unverzüglich bekannt zu geben, 

2. diejenigen Antragsteller nach den Rechtsverhältnissen des Sommerse- 
mesters 2006 vorläufig zum Studium der Humanmedizin im 
1. Fachsemester auf einem Teilstudienplatz zuzulassen, 

a) auf die bei der Auslosung nach II. 1. die Rangplätze 1 bis 70 entfal- 
len, 

b) die innerhalb einer Woche, nachdem ihnen die Zuweisung eines Stu- 
dienplatzes durch Postzustellungsurkunde bekannt gegeben worden 
ist, bei der Antragsgegnerin die vorläufige Immatrikulation beantragt 
und hierbei an Eides statt versichert haben, dass sie an keiner Hoch- 
schule im Bundesgebiet vorläufig oder endgültig zum Studium der 
Humanmedizin zugelassen worden sind; 

C) die übrigen unter II. 1. genannten Antragsteller, soweit sie nicht von 
der Auslosung ausgenommen sind, unter den in 11. 2. b) genannten 
Voraussetzungen unverzüglich entsprechend ihrem jeweiligen Rang 
nachrücken zu lassen, wenn ein vorrangiger Antragsteller oder eine 
vorrangige Antragstellerin die vorläufige Immatrikulation nicht gemäß 
den in 11. 2. b) genannten Voraussetzungen beantragt hat. 

Im Übrigen werden die Anträge aut Gewährung vorläufigen Rechtsschi~tzes 
' abgelehnt. 



Die Antragsgegnerin trägt die Kosten der Verfahren der Antragsteller zu 
113, 119 und 122. 

Die Antragsteller zu 1, 2, 5, 86, 98, 134, 135, 287 und 434 tragen jeweils 
die Kosten ihres Verfahrens. 

In den übrigen Verfahren werden die Kosten den Antragstellern zu jeweils 
617 und der Antragsgegnerin zu jeweils 117 auferlegt. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird in den Verfahren der Antragsteller 6, 
28 bis 85, 126 bis 131, 288 bis 305, 307 und 462 auf jeweils 2.500,00 € 
festgesetzt. 

In den übrigen Verfahren wird der Wert des Streitgegenstandes auf jeweils 
5.000,00 € festgesetzt. 

G r ü n d e  

Die Antragstellerinnen und Antragsteller (im Folgenden: Antragsteller) begehren im Wege 
der einstweiligen Anordnung ihre vorläufige Zulassung zum Studium der Humanmedizin 
an der Antragsgegnerin ab dem Sommersemester 2006. 

Die Zahl der bei der Antragsgegnerin im Studiengang Humanmedizin zu vergebenden 
Studienplätze ist vom Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur für das Sommerse- 
mester 2006 im 1. Fachsemester auf 189 Studienplätze (1 73 Voll- und 16 Teilstudienplät- 
ze) sowie im 2. bis 4, Fachsemester auf jeweils 190 Studienplätze (1 74 Voll- und 16 Teil- 
studienplätze) festgesetzt worden (§ I Abs. 1 i,V.m. Anl. 1, Abschn. I B, Universität Got- 
tingen, und Abschn. II B, Universität Göttingen, der Verordnung über Zulassungszahlen 
für Studienplätze zum Wintersemester 200512006 und zum Sommersemester 2006 vom 
5.7.2005, Nds. GVBI. S, 224 ff., i. d. F. vom 6.1.2006, Nds. GVBI. S. 7 - ZZ-V0 200512006 
-). Die Zulassungsgrenze des klinischen Teils der Ausbildung beträgt gemäß § 1 Abc. 1 
i.V.m. Anl. 1 Abschn. II B, Universität Göttingen, der ZZ-V0 200512006 je 144 Studien- 
plätze für das 5. und höhere Semester, Die Ermittlung der Studienkapazität beruht auf 
Erhebungen zum Stichtag 1.2.2005. 



Laut Mitteilung der Antragsgegnerin vom 12.5.2006 schöpft sie die festgesetzten Zulas- 
sungszahlen im ersten Fachsemester aus bzw. überschreitet sie im Bereich der Teilstu- 
dienplätze (173 Studienbewerber auf Voll- und 18 Bewerber auf Teilstudienplätzen). Im 
zweiten Fachsemester lässt sie 174 Studierende auf Vollstudienplätzen und 117 Studie- 
rende auf Teilstudienplätzen zu. Im dritten Fachsemester beträgt die Anzahl der Zugelas- 
senen 177 bzw. 71. 

Zur Begründung ihrer Anträge tragen die Antragsteller im Wesentlichen vor, die Antrags- 
gegnerin schöpfe ihre Aufnahmekapazität nicht aus und sei in der Lage, über die (durch 
Verordnung) festgesetzte Zahl von zu vergebenden Studienplätzen hinaus weitere Stu- 
dienbewerber aufzunehmen. Wegen des Vorbringens im Einzelnen wird auf die jeweiligen 
Antragsbegründungen verwiesen. 

Die Antragsteller zu 11 3, 119 und 122 beantragen, die Antragsgegnerin zu ihrer vorläufi- 
gen Zulassung im 3., hilfsweise im 2., hilfsweise im 1. Fachsemester zu verpflichten. 

Die Antragsteller zu 98 und 434 begehren die Zulassung zum 2. Fachsemester 

Die Anträge der Antragsteller zu 9, 11, 13, 17, 22, 57, 106 bis 11 0, 112, 11 6, 120, 123, 
137, 144, 163, 170, 177, 190, 194, 226, 227, 233, 239, 242, 475, 505 und 51 7 richten sich 
auf die vorläufige Zulassung zum 2., hilfsweise zum 1. Fachsemester bzw. auf Teilnahme 
an einem durch die Antragsgegnerin für diese Fachsemester durchzuführenden Losver- 
fahren. 

Die übrigen Anträge sind auf die vorläufige Zulassung zum 1. Fachsemester bzw. auf 
Teilnahme an einem durch die Antragsgegnerin für dieses Fachsemester durchzuführen- 
den Losverfahren gerichtet. 

Die Antragsteller zu 471 bis 517 hatten zunächst jeweils beantragt, die Antragsgegnerin 
zu verpflichten, „zur Verteilung weiterer Studienplätze gem. der Sach- und Rechtslage des 
SS 2006 im Studiengang HUMANMEDIZIN, 1. Fachsemester - hilfsweise beschränkt auf 
den vorklinischen Studienabschnitt - ein Auswahlverfahren (Losverfahren) durchzuführen, 
und zwar im Umfang von 150h der in der Zulassungszahlenverordnung für das SS 2006 
zuletzt festgesetzten Zulassungszahl (beschränkt auf den vorklinischen Studienabschnitt) 
und den Antragsteller an diesem Auswahlverfahren (Losverfahren) zu beteiligen und ihm 
einen Studienplatz zuzuweisen, sofern er einen entsprechenden Rangplatz gem. den 
Feststellungen des Gerichtes erhält". Im Laufe des Verfahrens haben die Antragsteller zu 
471 bis 474 sowie zu 476 bis 516 sodann beantragt, „die Antragsgegnerin im Wege der 
einstweiligen Anordnung zu verpflichten, im Studiengang ttumanmedizin, 1. Fachsemes- 
ter, beschränkt auf den vorklinischen Ausbildungsabschnitt, gemäß der Sach- und 
Rechtslage des SS 2006, unter den Antragstellern eine Rangfolge auszulosen, ihnen das 
Ergebnis der Auslosung unverzüglich bekannt zu geben und diejenigen Antragsteller zu- 
zulassen, auf die bei der Auslosung die Rangplätze 1 bis 110 - gegebenenfalls im Nach- 
rückverfahren - entfallen". Ergänzend haben die Antragsteller zu 471 bis 474, zu 476 bis 



504 sowie zu 506 bis 51 6 mitgeteilt, der Antrag auf Zulassung innerhalb der festgesetzten 
Kapazität werde nicht aufrecht erhalten. 

Die Antragsteller zu 28 bis 85 streben die Teilnahme an einer Verlosung von 11 0 Teilstu- 
dienplätzen an. 

Die Antragsteller zu 281 bis 286 beantragen, die Antragsgegnerin zu verpflichten, sie 
nach dem Ergebnis und der Maßgabe eines Losverfahrens über zusätzliche Studienplätze 
im Umfang von 50% über der festgesetzten Kapazität zum Studium der Humanmedizin im 
Sommersemester 2006 als Studienanfänger zuzulassen. 

Mit Ausnahme der Antragsteller zu 6, 28 bis 85, 126 bis 131, 288 bis 305, 307, 310 bis 
462, 471 bis 474 sowie 476 bis 51 6, deren Hauptanträge auf Teilzulassung zum vorklini- 
schen Studienabschnitt gerichtet sind, erstreben alle Antragsteller mit ihren Hauptanträ- 
gen einen Vollstudienplatz und - mit Ausnahme der Antragstellerinnen zu 1 und 287 - 
hilfsweise einen auf den vorklinischen Studienabschnitt bzw. auf eine gewisse Anzahl von 
Semestern bis zum kapazitätsbestimmenden Engpass beschränkten Teilstudienplatz. 

Daneben beantragen die Antragsteller zu 28 bis 85, 94, 169 bis 193, 195, 475, 505 und 
517 hilfsweise die Zulassung auf einem innerhalb der festgesetzten Zulassungszahl lie- 
genden Studienplatz. Die Antragsteller zu 104 bis 123 haben klargestellt, dass sich ihr 
innerkapazitäres Zulassungsbegehren auf die Teilnahme am Nachrückverfahren (hoch- 
schulinternes Losverfahren) beschränkt. 

Die Antragsgegnerin ist den Anträgen entgegen getreten. Sie hält ihre Ausbildungskapazi- 
tät sowohl bezüglich der Vollstudienplätze als auch im vorklinischen Ausbildungsabschnitt 
für ausgeschöpft und macht im Wesentlichen geltend: Der Ermittlung der Zahl der Voll- 
studienplätze liege eine patientenbezogene Ausbildungskapazität von 15,5 % der tages- 
belegten Betten zugrunde. Die Anzahl der Pflegetage sei in den vergangenen drei Jahren 
konstant gewesen. Wie in den vergangenen lmmatrikulationszeiträumen sei beim Über- 
gang in den klinischen Studienabschnitt ein Schwundai~fschlag von 20 % vorzunehmen. 
Eine Schwundberechnung für die Teilstudienplätze im vorklinischen Studienabschnitt sei 
durchgeführt worden. Bei der Berechnung der Lehrkapazität seien die Daten des Wirt- 
schaftsplans 2006 zu berücksichtigen, auch wenn dieser erst nach Beginn des Berech- 
nungszeitraums beschlossen worden sei. In jedem Fall sei jedoch der ihr vom Gericht in 
der Vergangenheit auferlegte „Strafzuschlag" von 15 % auf die Anzahl der Studienplätze 
unangemessen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes, insbesondere wegen der 
zu den Anträgen beigebrachten Unterlagen und glaubhaft gemachten Angaben, wird auf 
den Inhalt der jeweiligen Gerichtsakten sowie auf die Generalakten Humanmedizin Som- 
mersemester 2006 Bezug genommen. Diese Unterlagen sind Gegenstand der Beratung 
gewesen. 



Die Anträge auf Erlass einstweiliger Anordnungen haben in dem aus dem Tenor ersichtli- 
chen Umfang Erfolg und werden im Übrigen abgelehnt. 

Gemäß 13 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO kann das Gericht auch schon vor Klageerhebung in 
Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis eine einstweilige Anordnung zur Regelung eines 
vorläufigen Zustandes treffen, wenn diese Regelung nötig erscheint, um wesentliche 
Nachteile abzuwenden. Die besondere Dringlichkeit (Anordnungsgrund) einer solchen 
Entscheidung sowie ein Anspruch auf Zulassung zum Studium wegen nicht vollständig 
ausgenutzter Aufnahmekapazität (Anordnungsanspruch) sind glaubhaft zu machen 
(5s 123 Abs. 3 VwGO, 920 Abc. 2,294 ZPO). 

Den Anträgen der Antragsteller zu 1, 86 und 98 bleibt der Erfolg bereits deshalb versagt, 
weil die von ihnen begehrte vorläufige Zulassung nicht nötig i.S.d. Ej 123 Abc. 1 Satz 2 
VwGO erscheint. Eine die Vorwegnahme der Hauptsache im Eilverfahren ausnahmsweise 
rechtfertigende Dringlichkeit ist nach der ständigen Rechtsprechung der Kammer (z. B. 
Beschluss vom 10.1 1.2005 - 8 C 1931105 -; ebenso Nds. OVG, Beschluss vom 19.2.1985 
- 10 OVG B 1894184 u.a. -) nicht gegeben, wenn ein Antragsteller bereits an einer (ande- 
ren) Hochschule endgültig oder auch nur vorläufig zum angestrebten Studium zugelassen 
worden ist oder war. Deshalb verlangt das Gericht zur Glaubhaftmachung der gegenteili- 
gen Tatsache die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung. Die Antragstellerin zu 1 hat 
auf eine gerichtliche Aufforderung vom 13.3.2006 eine solche Versicherung nicht abgege- 
ben; ihr Antrag hat darüber hinaus keinen Erfolg, weil sie auch auf gerichtliche Aufforde- 
rung nicht nachgewiesen hat, einen Zulassungsantrag bei der Antragsgegnerin gestellt 
und hierdurch das notwendige Rechtsverhältnis (s. 0.) zur Antragsgegnerin begründet zu 
haben. Die Antragstellerin zu 86 hat eidesstattlich versichert, sie sei an keiner Universität 
für den Studiengang Medizin für die klinischen Semester eingeschrieben und habe von 
keiner Seite eine Zusage für einen solchen Studienplatz. Diese Versicherung lässt MÖg- 
lichkeiten offen, dass die Antragstellerin zu 86, die ihre Hochschulzugangsberechtigung 
bereits im Jahr 2004 erworben hat, im vorklinischen Studienabschnitt Medizin studiert 
bzw. dass sie in der Vergangenheit eine Zulassunq zum Medizinstudium hatte, die sie 
nicht ausgenutzt hat. Zu letzterem Aspekt ist sie durch das Gericht unter dem 3.4.2006 
angehört worden, ohne sich zu äußern. Der Antragsteller zu 98 war im Wintersemester 
2005106 im Studiengang Medizin an der Universität Ulm immatrikuliert und hat trotz ge- 
richtlichen Hinweises vom 30.1.2006 und einer Rüge der Antragsgegnerin in ihrem 
Schriftsatz vom 11.5.2006 nicht glaubhaft gemacht, dass er den Studienplatz an jener 
Universität verloren hat. Der bloße Hinweis, dass anderen Antragstellern der vorläufig zur 
Vertügung gestellte Studienplatz aufgrund gerichtlicher Entscheidung später wieder ent- 
zogen worden ist, reicht zur Glaubhaftmachung nicht aus. 



Ein innerkapazitärer Hochschulzulassungsanspruch ist nicht glaubhaft gemacht. 

Dies gilt zunächst für die Studienanfänger. 

a) Zwar hat die Antragsgegnerin nach ihrer schriftsätzlichen Mitteilung vom 12.5.2006 erst 
163 der von ihr nach der ZZ-V0 2005/2006 an Studienanfänger im Studiengang Human- 
medizin zu vergebenden 173 Vollstudienplätze tatsächlich vergeben. Sie hat jedoch zu- 
gesagt, weitere zehn Vollstudienplätze im noch nicht abgeschlossenen Nachrückverfah- 
ren zu vergeben. Es ist allgemein bekannt, dass das Annahmeverhalten der Studienplatz- 
bewerber im jeweiliger) Sommersemester wesentlich schlechter ist als im jeweiligen Win- 
tersemester (Zimmerling/Brehm, Hochschulkapazitätsrecht, Rn. 383), so dass es der 
Kammer an konkreten Anhaltspunkten dafür fehlt, die Einlassung der Antragsgegnerin in 
Zweifel zu ziehen. Sie geht deshalb davon aus, dass diese zehn Studienplätze im 1. 
Fachsemester entweder bereits besetzt sind oder in Kürze noch während des laufenden 
Semesters von der Antragsgegnerin besetzt werden. Da der Verordnungsgeber in 5 10 
Abs. 10 und 1 I der Verordnung über die Vergabe von Studienplätzen in Studiengängen, 
die in das zentrale Vergabeverfahren einbezogen sind - ZVS-VergabeVO - in der für das 
Sommersemester 2006 noch geltenden Fassung vom 13.5.2005 (Nds. GVBI. S. 149) kei- 
ne Fristen für den Abschluss des innerkapazitären Nachrück- und Losverfahrens vorge- 
geben hat, können diejenigen Antragsteller, die ihr Rechtsschutzbegehren (auch) auf ei- 
nen innerkapazitären Hochschulzulassungsanspnich stützen oder innerhalb der in Ej 10 
Abs. 11 ZVS-VergabeVO genannten Fristen bei der Antragsgegnerin ihre Zulassung be- 
antragt haben, solange nicht auf die zehn noch im Nachrück- bzw. Losverfahren befindli- 
chen innerkapazitären Studienplätze zugreifen, wie konkrete Anhaltspunkte fehlen, dass 
die Antragsgegnerin diese Studienplätze rechtswidrig unbesetzt hält. Keiner der zu die- 
sem Kreis gehörenden Antragsteller hat zudem bislang gerügt, dass er von der Antrags- 
gegnerin rechtswidrig am Nachrück- oder Losverfahren nicht beteiligt werde. 

b) Soweit die Antragsteller zu 32, 33, 35, 51, 55, 56, 61, 68 bis 71, 170, 171, 179, 181, 
186, 187, 190, und 517 darüber hinaus einen innerkapazitären Hochschulzulassungsan- 
spruch als Studienanfänqer verfolgen, besteht bereits deshalb kein Anordnungsgrund, 
weil sie nicht glaubhaft gemacht haben, ihre innerkapazitäre Hochschulzulassung für den 
Studiengang Humanmedizin zuvor im Verwaltungsverfahren bei der Zentralstelle für die 
Vergabe von Studienplätzen - ZVS - beantragt zu haben. Dies gilt insbesondere auch für 
die Antragsteller zu 61, 70 und 71, die den Studiengang Zahnmedizin - nicht jedoch den 
Studiengang Humanmedizin - betreffende ZVS-Bescheide eingereicht haben. 

Soweit die Antragsteller zu 28 bis 31, 34, 36 bis 50, 52 bis 54, 57 bis 60, 62 bis 67, 72 bis 
85, 94, 169, 172 bis 178, 180, 182 bis 185, 188, 189, 191 und 475, die zumindest die 



rechtzeitige Antragstellung bei der ZVS auf Zulassung zurn Studiengang Humanmedizin 
glaubhaft gemacht haben, einen innerkapazitären Hochschulzulassungsanspruch als 
dienanfänser verfolgen, besteht bereits deshalb kein Anordnungsanspruch, weil die ab- 
lehnenden Bescheide der ZVS vom 15.2.2006 über die Vergabe der im zentralen Verga- 
beverfahren zu verteilenden Studienplätze nach s 32 Abs. 3 Nr. 1 und 2 des Hochschul- 
rahmengesetzes - HRG - i.V.m. Art. 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2a des Staatsvertrages über die 
Vergabe von Studienplätzen vom 24.6.1 999 (Nds. GVBI. 2000, S. 10) - ZVS-Staatsvertrag 
- und §s 11 bis 14 der ZVS-VergabeVO entweder bestandskräftig geworden sind oder ein 
Rechtsmittel unmittelbar gegen die ZVS beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hätte 
anhängig gemacht werden müssen. Entsprechendes gilt hinsichtlich der Bestandskraft für 
die namens und im Auftrage der Antragsgegnerin von der ZVS im Auswahlverfahren der 
Hochschulen (AdH) gemäß s 32 Abc. 3 Nr. 3 HRG i.V.m. s 13 Abc. 1 Nr. 2b des ZVS- 
Staatsvertrages, E) 8 des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes vom 
29.1 .I998 (Nds. GVBI. S. 51) i.d.F. vom 15.12.2005 (Nds. GVBI. S. 426) - NHZG - sowie 
5j 10 ZVS-VergabeVO erlassenen Bescheide vom 31.3.2006. Nur die Antragstellerin zu 
135 hat Klage gegen den sie betreffenden Bescheid vom 31.3.2006 erhoben - 4 A 31 8106 
-. Sie verfolgt im vorläufigen Rechtsschutzverfahren jedoch lediglich einen außerkapazitä- 
ren Hochschulzulassungsanspruch. 

Deshalb wird nur vorsorglich ausgeführt, dass das Auswahlverfahren, das die ZVS na- 
mens und im Auftrage der Antragsgegnerin für das Sommersemester 2006 durchgeführt 
hat (AdH-Verfahren), nicht zu beanstanden ist. Die Antragsgegnerin durfte die ZVS an- 
weisen, die im AdH-Verfahren zu vergebenden Studienplätze im Sommersemester 2006 
ausschließlich nach der Durchschnittsnote zu vergeben. Aus Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. 
Abc. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Hochschulzulassungs- 
gesetzes vom 25.2.2005 (Nds. GVBI. S. 73) - NHZG-Änderungsgesetz - folgt die Ermäch- 
tigung der Antragsgegnerin, durch einen Beschluss ihres Präsidiums zu bestimmen, dass 
zum Wintersemester 200512006 und erforderlichenfalls auch zum Sommersemester 2006 
in einzelnen oder allen bei ihr angebotenen Studiengängen, die wie der Studiengang Hu- 
manmedizin in das Verfahren der ZVS einbezogen sind, die Auswahlentscheidung inner- 
halb der Quote nach Cj 32 Abs. 3 Nr. 3 HRG ausschließlich nach der Durchschnittsnote 
erfolgt (s. auch 5 26 Abs. 3 ZVS-VergabeVO). Diese Ermächtigung besteht, soweit die 
Antragsgegnerin nicht in der Lage ist, rechtzeitig die Voraussetzungen für die Durchfüh- 
rung von Zulassungsverfahren nach dem NHZG in der Fassung vom 25.2.2005 zu schaf- 
fen. Den entsprechenden Beschluss hat das Präsidium der Antragsgegnerin am 8.2.2005 
getroffen. Er ist gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 des NHZG- 
Änderungsgesetzes vom MWK für das Sommersemester 2006 vom Fachministerium im 
Niedersächsischen Ministerialblatt bekannt zu machen und wird nur wirksam, wenn diese 
Bekanntmachung für das Sommersemester 2006 bis zum 31.10.2005 erfolgt. Dies ist vor- 
liegend der Fall. Der entsprechende Beschluss der Antragsgegnerin ist unter Ziffer 2) der 
Bekanntmachung des MWK vom 20.9.2005 in der Ausgabe 3612005 des Niedersächsi- 
schen Ministerialblattes vom 28.9.2005 auf Seite 736 veröffentlicht, Verfassungsrechtliche 
Bedenken wegen der Ausgestaltung der Übergangsvorschrift bezogen auf die Frage, 
wann welches Recht gilt, bestehen bei surnmarischer Überprüfung in Anbetracht des Be- 
kanntmachungserfordernisses durch das Fachministerium nicht. 



Die niedersächsische Übergangsregelung für das Wintersemester 200512006 und das 
Sommersemester 2006 beinhaltet im Hinblick auf die Anpassungsvorschrift des 72 HRG 
und die erforderliche Vorbereitungszeit für ein gerichtsfestes individuelles Auswahlverfah- 
ren durch die Hochschulen keinen Verstoß gegen Rahmenrecht (vgl. hierzu auch Koch, 
RdJB 2005, S. 374, 379). Auch ein Verstoß gegen Verfassungsrecht ist nicht ersichtlich, 
da die Wartezeit bereits im zentralen Vergabeverfahren der ZVS berücksichtigt wird. We- 
der muss im AdH-Verfahren während der Übergangszeit die Wartezeit berücksichtigt (vgl. 
OVG Lüneburg, Beschluss vom 20.3.2006 - 2 NB 649106 -), noch muss eine Landesquote 
gebildet werden (BayVGH, Beschluss vom 20.3.2006 - 7 CE 06.1 01 75 -, DVBI. 2006, 720 
Ls) . 

Soweit die Antragsteller zu 57, 170, 177, 190, 475 und 51 7 einen innerkapazitären Hoch- 
schulzulassungsanspruch als Studienplatzbewerber für das zweite Fachsemester verfol- 
gen, besteht bereits deshalb kein Anordnungsanspruch, weil nach der schriftsätzlichen 
Einlassung der Antragsgegnerin vom 12.5.2006, die von der Kammer auch insoweit nicht 
in Zweifel gezogen wird, die nach der ZZ-V0 200512006 festgesetzte Kapazität von 190 
Studienplätzen (174 Voll- und 16 Teilstudienplätze) im 2. Fachsemester im Bereich der 
Vollstudienplätze erreicht und im Bereich der Teilstudienplätze deutlich überschritten wird. 
Im Übrigen ist für diese Antragsteller bereits kein (rechtzeitig) gestellter innerkapazitärer 
Hochschulzulassungsantrag glaubhaft gemacht. Soweit die Antragsteller überhaupt derar- 
tige Anträge bei der Antragsgegnerin gestellt haben, kann hierauf nicht abgestellt werden, 
weil sie ausnahmslos die für innerkapazitäre Anträge geltende Ausschlussfrist des 5 3 
Abs. 2 Nr. 1 der ZVS-VergabeVO bzw. § 2 Abs. I Satz 1 Nr. 1 der Verordnung über die 
Vergabe von Studienplätzen durch die Hochschulen vom 22.6.2005 (Nds. GVBI. S. 215) - 
Hochschul-VergabeVO -, nach der ein innerkapazitärer Hochschulzulassungsantrag für 
das Sommersemester 2006 spätestens bis zum 15.1.2006 zu stellen war, versäumt ha- 
ben. 

Einen außerkapazitären Hochschulzulassungsanspruch haben die Antragsteller lediglich 
im tenorierten Umfang glaubhaft gemacht. 

a) In die Verteilung von außerhalb der festgesetzten Zulassungszahl festgestellten Rest- 
kapazitäten können grundsätzlich nur solche Antragsteller einbezogen werden, denen ein 
Zulassungsanspnrch aus Art. 'I2 Abs. I Satz 1 GG zusteht. Ein derartiges Teilhaberecht 
besitzen alle Antragsteller, die deutsche Staatsangehörige sind. Einfachgesetzliche Aus- 



prägung erfährt dieses Recht in Cj 27 Abc. 1 Satz I HRG, wonach jeder Deutsche zu dem 
von ihm gewählten Hochschulstudium berechtigt ist, wenn er - wie hier - die für das Studi- 
um erforderliche Qualifikation nachweist. 

Gernäß § 27 Abc. 1 Satz 2 HRG sind Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats der 
Europäischen Union Deutschen gleichgestellt, wenn sie die für das Studium erforderlichen 
Sprachkenntnisse nachweisen. Zudem steht Inhabern einer deutschen Hochschulzu- 
gangsberechtigung, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen (sog. Bildungsin- 
Iändern), bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen ein - bundeseinheitlicher - An- 
spruch auf außerkapazitäre Zulassung kraft formellen Landesrechts zu. Nach § 27 Abs. 3 
HRG bleiben Rechtsvorschriften unberührt, nach denen weitere Personen Deutschen 
nach 9 27 Abs. 1 HRG gleichgestellt sind. Eine derartige Gleichstellung ist gemäß Art. 1 
Abs. 1 Satz 3 des ZVS-Staatsvertrages für sonstige ausländische Bewerber erfolgt (vgl. 
hierzu die gefestigte Rechtsprechung der Kammer und des Nds. OVG). Die genannten 
Regelungen finden in den Verfahren der Antragsteller zu 24, 61, 64, 104, 180, 221, 244 
und 373 Anwendung. 

b) Das Gericht lehnt die Anträge der Antragsteller zu 2, 5, 134 und 135 ab, soweit sie auf 
Teilzulassung zum vorklinischen Studienabschnitt gerichtet sind, weil diese Antragsteller 
nicht glaubhaft gemacht haben, dass sie (fristgerecht) einen entsprechenden Teilzulas- 
sungsantrag bei der Antragsgegnerin gestellt haben. 

Gemäß § 24 der ZVS-VergabeVO muss ein Antrag auf Zulassung zum Studium in einem 
Studiengang nach der Anlage 1 (U. a.: Medizin) außerhalb des zentralen Vergabeverfah- 
rens und außerhalb der festgesetzten Zulassungszahl bei der Hochschule innerhalb der 
jeweils geltenden Ausschlussfrist eingegangen sein, die für das Sommersemester gemäß 
§ 24 Nr. 1 ZVS-VergabeVO bis einschließlich zum 15. April eines jeden Jahres läuft. Das 
Gericht (wie auch das Nds. Oberverwaltungsgericht, Beschluss vom 24.1 1.2005 - 2 NB 
462105 -. NVwZ-RR 2006, 258) wendet auf die Ausschlussfristen des 5 24 ZVS- 
VergabeVO die Regelung der §§ 1 Abs. I Nds. VwVfG, 31 Abc. 3 S. 1 VwVfG an und 
sieht im April 2006 eine Antragstellung bis zum Ablauf des 18.4.2006 als rechtzeitig an. 

Weil der Studiengang Humanmedizin keine einheitliche Lehreinheit darstellt, sondern in 
die Lehreinheiten der vorklinischen und der klinischen Medizin aufgeteilt ist, stellt der An- 
trag auf Teilzulassung zum vorklinischen Studienabschnitt gegenüber dem Antrag auf 
Vollzulassung kein „minus", sondern ein ,,aliudu dar. Wegen des mit der Teilzulassung 
verbundenen Risikos, das Studium nicht bis zum berufsqualifizierenden Abschluss been- 
den zu können, ist sie als besondere Form der Zulassung anzusehen und bedarf eines 
gesonderten Antrags (vgl. Nds. Oberverwaltungsgericht, Beschl. V. 29.8.2001 - 10 NA 
2230101 - m. W. N.), der ebenfalls innerhalb der o. g, Frist zu stellen ist. 

Die Antragstellerin zu 134 hat nicht nachgewiesen, überhaupt einen Antrag auf Teilzulas- 
sung gestellt zu haben, während die Antragsteller zu 2, 5 und 135 einen solchen Antrag 
bei der Antragsgegnerin erst nach dem 18.4.2006 eingereicht haben. 



Soweit die Antragsteller mit ihren (Haupt-)Anträgen eine Vollzulassung begehren, haben 
die Anträge keinen Erfolg. Hierzu gilt Folgendes: 

Maßstab für die Überprüfung der von der Antragsgegnerin ermittelten Zulassungszahl ist 
die Verordnung über die Kapazitätsermittlung zur Vergabe von Studienplätzen vom 
23.6.2003 (Nds. GVBI. S. 222) - KapVO -. Gegen die Rechtmäßigkeit der in diesen Ver- 
fahren anzuwendenden Vorschriften der KapVO, insbesondere gegen das Curricular- 
normwert-Verfahren, bestehen keine Bedenken (vgl. BVerwG, Beschluss vom 18.9.1981 - 
7 N 1.79 -, BVerwGE 64, 77). 

Für die Berechnung geht die Kammer von Folgendem aus: Gemäß 3 5 Abs. 1 KapVO 
wird die jährliche Aufnahmekapazität auf der Grundlage der Daten eines Stichtags ermit- 
telt, der nicht mehr als neun Monate vor Beginn des Zeitraums liegt, für den die zu ermit- 
telnden Zulassungszahlen gelten (Berechnungszeitraum). Vorliegend entspricht der Be- 
rechnungszeitraum dem Studienjahr 2005/2006, das mit dem 1 . I  0.2005 begonnen hat. 
Die Antragsgegnerin hat als Stichtag den 1.2.2005 gewählt, was nicht zu beanstanden ist. 
Nach dem Stichtag eintretende wesentliche Änderungen der Berechnungsdaten sind ge- 
mäß § 5 Abs. 2 KapVO nur für die Zeit bis zum Beginn des Berechnungszeitraums zu 
berücksichtigen. Die Kammer sieht sich aufgrund dieser Regelung gehindert, wesentliche 
Änderungen zu berücksichtigen, die sich am 1.10.2005 und später ergeben haben. Sie 
folgt insoweit der Rechtsprechung des Nds. Oberverwaltungsgerichts (Beschluss vom 
10.1 1.2003 - 2 NB 155103 U. a. -), aufgrund derer sie ihre vorhergehende Praxis, auch 
nach Beginn des Berechnungszeitraums eintretende wesentliche Änderungen zu berück- 
sichtigen, aufgegeben hat. Deshalb sind Unterlagen, die Verhältnisse nach dem 
30.9.2005 wiedergeben, für die Berechnung der Kapazität des Sommersemesters 2006 
unerheblich. Dies gilt insbesondere auch für den von der Antragsgegnerin erst am 
22.1 1.2005 beschlossenen Wirtschaftsplan 2006 nebst Stellenplan. 

Die Berechnung aufgrund der KapVO, die bis zu vier Stellen hinter dem Komma und ohne 
Rundung durchgeführt wird, ergibt bei der im Eilverfahren gebotenen summarischen Prü- 
fung für den von den Antragstellern gewählten Studiengang zum Sommersemester 2006 
eine Aufnahmekapazität von 144 Vollstudienplätzen im Bereich des klinischen und 172 
Vollstudienplätzen im Bereich des vorklinischen Studienabschnitts. 

Die Aufnahmekapazität wird grundsätzlich anhand der Ausstattung der behreinheit mit 
Lehrpersonal unter Berücksichtigung des jeweiligen behrdeputats berechnet (personalbe- 
zogene Kapazität, 3s  I ,  3 Abc, li 6 ff, KapVO i.V.m. 33 3 f f .  der Verordnung über die 
Lehrverpflichtung an Hochschulen - LVVO - vom 11.2.2000, Nds. GVBI, S. 18, ber. S. 91). 
Die personalbezogene Kapazität der Antragsgegnerin muss jedoch für das Vollstudium 
nicht geprüft werden. Denn die Aufnahmekapazität der Antragsgegnerin wird durch einen 



Ausbildungsengpass im klinischen Studienabschnitt begrenzt, weil die zu Ausbildungs- 
zwecken im klinischen Studienabschnitt zur Verfügung stehende Zahl von Patienten zu 
gering ist (patientenbezogene Kapazität, § 17 Abs. 1 KapVO). Die ständige Rechtspre- 
chung der Kammer zur Berücksichtigung eines Ausbildungsengpasses ist zuletzt durch 
Beschluss des Nds. Oberverwaltungsgerichts vom 10.5.2004 - 2 NB 856104 - bestätigt 
worden. 

Zur Berechnung der patientenbezogenen Kapazität wird zunächst ermittelt, wie viele der 
der Antragsgegnerin zur Verfügung stehenden Betten vollständig belegt waren (tagesbe- 
legte Betten). Die Kammer leitet die Zahl der tagesbelegten Betten - wie auch die An- 
tragsgegnerin - aus der für den Zeitraum eines Jahres ermittelten Zahl von Pflegetagen 
her und dividiert diese durch die Zahl der Tage im Kalenderjahr. Maßgeblich sind grund- 
sätzlich die Ergebnisse des dem Berechnungszeitraum vorangegangenen Kalenderjah- 
res, sofern diese Werte den aktuellen Stand einer kontinuierlichen Entwicklung wiederge- 
ben, die sich in der Zukunft voraussichtlich fortsetzen wird; andernfalls ist der Mittelwert 
der vergangenen drei Jahre zu bilden. Die Zahl der tagesbelegten Betten hat sich in den 
Jahren 2002 bis 2004 wie folgt entwickelt: 2002: (427.1 91 Pflegetage : 365 =) 1.1 70,3863; 
2003: (417.945 Pflegetage : 365 =) 1.145,0547; 2004: (41 1.850 Pflegetage : 366 =) 
1.125,2732. Da die Zahlen der drei Jahre eine kontinuierliche Entwicklung widerspiegeln, 
geht das Gericht für die Kapazitätsermittlung vom Wert des Jahres 2004 (1.125,2732 ta- 
gesbelegte Betten) aus. 

Hiervon können lediglich 15,5 V. H. für die Ausbildung herangezogen werden (3 17 Abs. 1 
Nr. 1 KapVO). Daraus ergibt sich eine (vorläufige) patientenbezogene Kapazität von 
174,4173 Studienplätzen. Ist die so errechnete patientenbezogene Ausbildungskapazität 
niedriger als die personalbezogene Kapazität, erhöht sie sich um jeweils einen Platz pro 
1.000 poliklinische Neuzugänge, jedoch höchstens um 50 V. H. (3 17 Abs. 1 Nr. 2 Kap- 
VO). Das Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat den Höchstsatz von 50 V. H. 
aufgeschlagen. Dadurch erhöht sich die jährliche patientenbezogene Aufnahmekapazität 
auf insgesamt 261,6259 (1 74,4173 + 87,2086) Studienplätze. 

Dieses Berechnungsergebnis ist um die durch Vertrag mit dem Krankenhaus benglern in 
die Ausbildung einbezogenen 26 Studienplätze zu erhöhen. Für die klinischen Semester 
ergibt sich somit eine Jahreskapazität von (261,6259 + 26 =) 287,6259, gerundet 288 
Vollstudienplätzen. Weil für den Studiengang Humanmedizin während eines Jahres zwei 
Vergabetermine bestehen, wird die Jahreskapazität gemäß 3 2 S. 2 KapVO auf die ein- 
zelnen Vergabetermine aufgeteilt (vgl. Nds. Oberverwaltungsgericht, Beschluss vom 
26.6.2002 - 10 NB 93/02 U. a. -). Sie hat somit - entsprechend der Festsetzung in der ZZ- 
V 0  2005106 - bezogen auf das gesamte Studienjahr einen Umfang von 144 Vollstudien- 
plätzen pro klinisches Semester. 

Für die Berechnung der Aufnahmekapazität für Vollstudienplätze im vorklinischen Bereich 
ist das oben gefundene Berechnungsergebnis (287,6259) um einen Schwundausgleich zu 
erhöhen. Der Schwund entsteht dadurch, dass Studenten das Studium vor dem Eintritt in 
das 1. klinische Semester der Lehreinheit Klinisch-praktische Medizin abbrechen. Dies ist 



z. B. der Fall, wenn sie die Ärztliche Vorprüfung bzw, - nach der Neuregelung in der Ap- 
probationsordnung - den Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung mit dem letzten Prü- 
fungsversuch endgültig nicht bestehen (Prüfungsschwund), das Studium von sich aus vor 
dem letzten Prüfungsversuch abbrechen oder die Hochschule verlassen, ohne sich zur 
Prüfung zu melden oder nachdem sie die Prüfung bestanden haben (sog. Exmatrikulati- 
onsschwund). Der Schwundberechnung sind Angaben darüber zugrunde zu legen, wie 
hoch die Anzahl der bei der Antragsgegnerin für ein durchgängiges Studium immatrikulier- 
ten Studenten ist, die ihre Ausbildung nach dem Bestehen der Prüfung im klinisch- 
praktischen Studienabschnitt fortsetzen. Aus einem Vergleich der Ausbildungskapazität 
des ersten klinischen Semesters mit dem jeweiligen (tatsächlichen) Bestand vor einer 
Auffüllung durch sog. Quereinsteiger lässt sich sodann der durch eine Erhöhung der Stu- 
dienanfängerzahl auszugleichende Schwund ermitteln (ständige Rechtsprechung der be- 
schließenden Kammer, vgl. zuletzt Beschluss vom 23.12.2005 - 8 C 797105 U. a. -). 

Die Nichtbestehensquoten in der Ärztlichen Vorprüfung und die Exmatrikulationsquote 
ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle: 

Zwar ergibt sich danach rechnerisch eine durchschnittliche Abgangsquote nach der Ärztli- 
chen Vorprüfung von 26 %. Gleichwohl geht die Kammer davon aus, dass die von der 
Antragsgegnerin zugrunde gelegte Schwundquote von 20 % kapazitätsrechtlich nicht zu 
beanstanden ist. 

Die Antragsgegnerin hat nämlich glaubhaft gemacht, dass die Sollstärkezahl des I. klini- 
schen Fachsemesters in dem o. g. Zeitraum von vier Jahren stets erreicht bzw. zum Teil 
weit überschritten worden ist. Dies gilt insbesondere auch für das laufende Semester, in 
dem nach Mitteilung der Antragsgegnerin vom 24.5.2006 insgesamt 194 Studierende im 
I. klinischen Fachsemester eingeschrieben sind. Dies hat dazu geführt, dass die klinische 
Kapazität von 144 Studienplätzen um 50 Plätze überbucht worden ist. Die Kammer hält es 
infolgedessen derzeit nicht fiJr geboten, die Schwundquote oberhalb von 20 % festzule- 
gen; diese Rechtsprechung ist durch das Nds. Oberverwaltungsgericht mehrfach (zuletzt 
durch Beschl. \I. 29.6.2004 - 2 NB 859104 -) bestätigt worden. 



Die um den Schwundfaktor von 20 % erhöhte, oben genannte Ausbildungskapazität ergibt 
insgesamt eine jährliche patierltenbezogene Kapazität von (287,6259 + 57,5251 =) 
345,151 0, gerundet 345 Studienplätzen. Über die Vorgabe, diese Jahreskapazität auf die 
einzelnen Vergabetermine aufzuteilen (1 73 bzw. 172 Studienplätze), geht die ZZ-V0 
200512006 hinaus, die eine Kapazität von 174 (Wintersemester 2005106) bzw. 173 (Som- 
mersemester 2006) Vollstudienplätzen im 1. Fachsemester und von 174 Vollstudienplät- 
zen im 2. bis 4. Fachsemester festsetzt. 

Indem die Antragsgegnerin 173 Studierende auf Vollstudienplätzen im 1. Fachsemester 
zulässt, schöpft sie die vorhandene Kapazität aus, so dass die auf Vollzulassung im 1. 
Fachsemester gerichteten Anträge keinen Erfolg haben. Auch die Antragsteller, die mit 
ihrem Hauptantrag die Zulassung auf einem Vollstudienplatz im 2. bzw. im 3. Fachsemes- 
ter begehren, bleiben insoweit erfolglos. Die Antragsgegnerin schöpft ihre Kapazitat in 
diesen Fachsemestern durch Zulassung von 174 bzw. 177 Studierenden auf Vollstudien- 
plätzen aus. 

Die auf Vergabe von Vollstudienplätzen gerichteten (Haupt-)Anträge sind daher sämtlich 
abzulehnen, so dass - neben den Antragstellern zu 1, 86 und 98, s. o. - die Antragsteller, 
die keine (zulässigen) Hilfsanträge auf Zuweisung von Teilstudienplätzen gestellt haben - 
dies sind die Antragsteller zu 2, 5, 134, 135 und 287 -, insgesamt keinen Erfolg haben. 

b) Teilstudienplätze in der vorklinischen Ausbildung 

Die auf Vergabe von Teilstudienplätzen gerichteten Anträge sind in dem aus der Be- 
schlussformel ersichtlichen Umfang begründet. 

Die Aufnahmekapazität der Lehreinheit Vorklinische Medizin an der Antragsgegnerin wird 
anhand der Ausstattung der Lehreinheit mit Lehrpersonal und des entsprechenden Lehr- 
deputats mit den vorgeschriebenen Erhöhungen und Verminderungen (Lehrangebot) un- 
ter Berücksichtigung des Ausbildungsaufwands für jeweils einen Studenten (Lehrnachfra- 
ge) errechnet (5s 1, 3 Abs. 1, 6 ff. und 13 KapVO). 

Das Lehrangebot ergibt sich aus dem Lehrdeputat der verfügbaren Stellen mit den in der 
KapVO und der LVVO vorgesehenen Zu- und Abschlägen. Für die Berechnung des Lehr- 
angebots sind alle Stellen des wissenschaftlichen und künstlerischen Lehrpersonals und 
der sonstigen Lehrpersonen nach Stellengruppen Lehreinheiten zuzuordnen (9 8 Abs. I 
KapVO; sog. Stellenprinzip). Stellen, die im Berechnungszeitraum aus haushaltsrechtli- 
chen Gründen nicht besetzt werden können, werden nicht in die Berechnung einbezogen 
(§ 8 Abs. 3 KapVO). 

Die gemäß § 8 KapVO erforderliche Ermittlung des Lehrangebots setzt eine normative 
Festlegung der verfügbaren Stellen voraus (Nds. Oberverwaltungsgericht, Beschluss vom 
30.4.2004, Nds. Rpfl. 2004, 193 = NdsVBI. 2004, 280; Beschluss vom 1.6.2004 - 2 NB 
860104 -; Beschluss vom 30.1 1.2005 - 2 NB '1 1105 U. a. -; Beschluss vom 8.12.2005 - 2 



NB 257105 U. a. -). Bei der Überprüfung der Stellenansätze ist die Kammer in den vergan- 
genen Jahren bis zum Wintersemester 2003104 im Anschluss an eine gefestigte oberge- 
richtiiche Rechtsprechung (Nds. Oberverwaltungsgericht, Beschluss vom 6.12.1 984 - 10 
OVG B 1856/84 U. a. -) davon ausgegangen, dass diese normative Festlegung grundsätz- 
lich im jeweiligen Haushaltsplan der Universität liegen kann, weil er in der Regel eine um- 
fassende Auskunft über den Stellenbestand gibt. Weil jedoch die Haushaltspläne der An- 
tragsgegnerin für die Haushaltsjahre ab I995196 gegenüber früheren Haushaltsplänen 
keine aussagekräftigen Feststellungen zum Stellenbestand enthielten und eine Zuord- 
nung von Stellen auch nicht aufgrund des Stellenplans (Kap. 0612) zu den Haushaltsplä- 
nen für die Haushaltsjahre ab 1995196 möglich war, hat die Kammer der Kapazitätsermitt- 
lung für den vorklinischen Bereich in der Vergangenheit jeweils die - fortgeführte - Beilage 
zum Einzelplan 06 des Haushaltsjahres 1994 zugrundegelegt. Nach Umwandlung der 
Antragsgegnerin in eine Stiftung des öffentlichen Rechts mit Wirkung zum 1.1.2003 und 
der Neuregelung der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen des Bereichs Humanme- 
dizin erscheint es der Kammer nicht möglich, diese Praxis fortzusetzen, zumal die im 
Rahmen der zum Stichtag 1.2.2005 für das gesamte Studienjahr 2005106 in der Beilage 
zum Einzelplan 06 dargestellte Stellensituation von der in der Vergangenheit durch das 
Gericht festgestellten Stellenausstattung erheblich abweicht. 

Die geltende Rechtslage sieht mit § 5 Abc. 1, Abs. 2 S. 1 Hs. 2 der Satzung der Stiftung 
(Nds. GVBI. 2002, S. 814) auf der Grundlage des § 57 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes vom 24.6.2002 (Nds. GVBI. S. 286) in der Fassung vom 23.2.2006 
(Nds. GVBI. S. 72; NHG) die Aufstellung eines Wirtschaftsplans für den Bereich Human- 
medizin durch dessen Vorstand vor Beginn jedes Geschäftsjahres vor. Diesem Wirt- 
schaftsplan ist als Anlage eine Übersicht Über die Planstellen der Beamtinnen und Beam- 
ten sowie die Stellen der Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter beizufügen (§ 57 Abc. 1 
S. 2 NHG, 5 5 Abc. 1 S. 3 der Stiftungs-Satzung). 

Der Wirtschaftsplan einschließlich der beigefügten Stellenübersicht kann - kapazitäts- 
rechtlich - den Zweck erfüllen, die normative Festlegung der verfügbaren Stellen zu ge- 
währleisten. Dies setzt jedoch voraus, dass der Plan zum einen nach dem durch die Stif- 
tungssatzung geregelten Verfahren erstellt wird und zum anderen durch entsprechende 
Ausgestaltung der Stellenübersicht die in den einzelnen Bereichen - und vorliegend ins- 
besondere im Bereich der vorklinischen Medizin - zur Verfügung stehenden Stellen ein- 
deutig festlegt. Hierauf hat das Gericht die Antragsgegnerin bereits mit schreiben vom 
23.7.2004 hingewiesen. Die Rechtsprechung der Kammer ist erst kürzlich durch mehrere 
Entscheidungen des Nds. Oberverwaltungsgerichts bestätigt worden (z. B. Beschlüsse 
vom 30.1 1.2005 und vom 8.12.2005, a.a.0.). 

Der Vorstand des Bereichs Humanmedizin hat einen den genannten Anforderungen ent- 
sprechenden Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2005 am 1.12.2004 aufgestellt. Die 
diesem Wirtschaftsplan beigefügte Stellenübersicht (Bezeichnung: Stellenplan 2004 Be- 
amteIBeamtinnen, Stellenübersicht 2004 Angestellte und Stellenübersicht 2004 Arbei- 
terlarbeiterinnen) entspricht jedoch den soeben genannten Anforderungen nicht ansatz- 
weise. Die Übersicht gibt lediglich Auskunft über die insgesamt in den Kliniken zur Verfu- 



gung stehenden Stellen, differenziert aber weder nach Stellen der Humanmedizin, der 
Zahnmedizin und des Bachelor-Studiengangs Molekulare Medizin noch - innerhalb des 
Studiengangs Humanmedizin - nach den Lehreinheiten der klinischen Medizin einerseits 
und denjenigen der vorklinischen Medizin andererseits. Sie nennt lediglich die Zahl der in 
den einzelnen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen Tätigen sowie jeweils die Ge- 
samtzahl der Beamten, Angestellten und Arbeiter. Es ist ausgeschlossen, ihr die im vor- 
liegenden Verfahren zu ermittelnde Anzahl der in der Lehre tätigen Mitarbeiter der Lehr- 
einheit der vorklinischen Medizin zu entnehmen. Die Antragsgegnerin kann sich nicht dar- 
auf berufen, haushaltsrechtliche Vorgaben erforderten eine weitergehende Differenzie- 
rung in der Stellenübersicht nicht. Dies mag zwar richtig sein, entlastet die Antragsgegne- 
rin jedoch nicht von ihrer Verpflichtung, eine normative Festlegung der vorhandenen Stel- 
len in den kapazitätsrechtlich jeweils gesondert zu beurteilenden Lehreinheiten sicherzu- 
stellen. Der mit dem Wirtschaftsplan 2006 beschlossene Stellenplan findet in diesem Zu- 
sammenhang - wie bereits dargelegt, vgl. S. 24 - gemäß § 5 Abs. 1 KapVO im laufenden 
Sommersemester keine Berücksichtigung. 

Es unterliegt keinen Zweifeln, dass die Antragsgegnerin als Stiftungsuniversität nach dem 
niedersächsischen Hochschulrecht an das bundeseinheitlich geltende Kapazitätsrecht 
gebunden ist und dass für die Antragsgegnerin nicht etwa Sonderrechte gelten, wie von 
ihr in der Vergangenheit vorgetragen (OVG Lüneburg, Beschlüsse vom 14.1 1.2005 - 2 NB 
1304105 u.a. - NdsVBI. 2006, S. 140 = NVwZ-RR 2006, S. 328 und vom 8.12.2005, 
a.a.0.). Auch wenn die Antragsgegnerin als Stiftungsuniversität nunmehr in die Träger- 
schaft einer rechtsfähigen Stiftung des öffentlichen Rechts überführt worden ist und ihr 
der niedersächsische Gesetzgeber haushaltsrechtliche Freiräume (vgl. § 56 NHG) und 
hierbei insbesondere das Recht eingeräumt hat, in eigener Verantwortung einen Wirt- 
schaftsplan aufzustellen und damit auch eigenständig Stellen zu bewirtschaften, entbindet 
diese Befugnis die Antragsgegnerin nicht von den sie als staatliche Hochschule binden- 
den Verpflichtungen, die sich kapazitätsrechtlich aus dem Bundesrecht, namentlich dem 
Verfassungsrecht ergeben. Denn auch bei einer Universität in der Trägerschaft einer 
rechtsfähigen Stiftung des öffentlichen Rechts handelt es sich weiterhin um eine staatliche 
Hochschule, eine Hochschule in staatlicher Verantwortung (s. § I Abc. I Satz I NHG), zu 
denen auch die Antragsgegnerin zählt (s. 2 Nr. 2 NHG). Eine staatliche Hochschule 
unterliegt aber im Gegensatz zu einer kirchlichen Hochschule, die nach Staatskirchen- 
recht einen autonomen Status genießt und daher nicht der Mangelverwaltung der Stu- 
dienplätze und dem damit verbundenen Zulassungszwang unterworfen ist, einer Bindung 
an die Grundrechte (Art. 1 Abc. 3 GG) sowie damit auch den Verpflichtungen, die sich 
insbesondere unmittelbar aus Art. 12 Abc. I GG und aus dem aus dieser Verfassungsbe- 
stimmung abzuleitenden Gebot erschöpfender Kapazitätsauslastung ergeben. Weder 
dem ZVS-Staatsvertrag, noch der KapVO, namentlich 8 KapVO, lassen sich Anhalts- 
punkte dafür entnehmen, dass diese Regelungswerke auf Stiftungsuniversitäten keine 
Anwendung finden sollen. Die in der Vergangenheit von der Antragsgegnerin vertretene 
Auffassung, sie sei an die Bestimmungen der KapVO, die vom Stellenprinzip ausgehe, 
nicht gebunden, weil sie über die ihr zur Verfügung stehenden Mittel auch bei Aufstellung 
des Personalkostenbudgets frei verfügen könne und weil sich bei ihr die personelle Kapa- 
zität nur anhand der tatsächlichen Ausnutzung des Budgets ermitteln lasse, ist unzutref- 



fend. § 57 NHG und die besonderen Bestimmungen über die Stiftung der Antragsgegnerin 
befreien diese lediglich von den üblicherweise für Behörden des Landes Niedersachsen 
bestehenden haushaltsrechtlichen Verpflichtungen, können die Antragsgegnerin jedoch 
nicht von den kapazitätsrechtlichen Bestimmungen befreien. Dies folgt schon aus dem 
Vorrang des Bundesrechts (Verfassungsrechts) vor dem Landesrecht, aber auch aus den 
Verpflichtungen, die das Land Niedersachsen mit der Ratitizierung des ZVS- 
Staatsvertrages, dessen Kündigung nicht erfolgt ist, eingegangen ist (OVG Lüneburg, 
ebd.). 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Beschluss vom 22.10.1991 
- 1 BvR 363, 61 0185 -, BVerfGE 85, 36) muss, sofern der Zugang zum Hochschulstudium 
beschränkt ist und die Grenzen der Ausbildungskapazität durch Rechtsverordnung be- 
stimmt werden, diese dem aus Art. 12 Abs. 1 GG folgenden Gebot erschöpfender Kapazi- 
tätsauslastung genügen. Die Aufnahmekapazität der Antragsgegnerin im Studiengang 
Humanmedizin im Wintersemester 2005106 lässt sich aufgrund des Fehlens einer den 
Anforderungen entsprechenden Stellenübersicht nicht exakt feststellen. Da die Antrags- 
gegnerin dies zu vertreten hat, muss sie es (wie bereits in den vergangenen Semestern, 
vgl. die Beschlüsse der Kammer vom 14.12.2004 - 8 C 803104 U. a. -, vom 24.5.2005 - 
8 C 6105 U. a. - und vom 23.12.2005 - 8 C 797105 u.a. -) hinnehmen, dass das Gericht 
seine Entscheidung aufgrund einer Interessenabwägung trifft (vgl. auch insoweit die Be- 
schlüsse des Nds. Oberverwaltungsgerichts vom 30.4.2004, vom 1.6.2004, vom 
30.1 1.2005 und vom 8.12.2005, jeweils a.a.0.). In diese Abwägung stellt es auf der Seite 
der Antragsteller das durch das Grundgesetz geschützte Interesse auf Zulassung zum 
Studium sowie das Interesse auf umgehende vorläufige Zulassung im Verfahren vorläufi- 
gen Rechtsschutzes ein. Auf der Seite der Antragsgegnerin ist zu berücksichtigen, dass 
sich aus dem Fehlen einer rechtsförmlichen Beschränkung des Zugangs zu einem Stu- 
diengang nicht ohne Weiteres die Rechtsfolge ergibt, dass stets etwa sämtliche Bewerber 
zum Studium zugelassen werden müssten. Dies könnte je nach den Umständen des Ein- 
zelfalles zu einem Zusammenbruch des Lehrbetriebes führen, also zu einem Ergebnis, 
das der Verfassung noch ferner stände als die Beeinträchtigung der Berufsfreiheit einzel- 
ner Bewerber (vgl. BVetwG, Urteil vom 20.4.1990 - 7 C 59.87 -, NJW 1990, 2899; Nds. 
Oberverwaltungsgericht, Beschluss vom 30.4.2004 m. W. N.). Des Weiteren sind in die 
Abwägung auch die lnteressen der bereits für das Medizinstudium zugelassenen Studie- 
renden einzustellen, die durch die Zulassung einer größeren Anzahl weiterer Studienbe- 
werber und die daraus folgende Überlastung des Studienbetriebs beeinträchtigt werden 
könnten. 

Es erscheint offensichtlich, dass bei einer festgesetzten Zulassungszahl von insgesamt 
189 bzw. 190 (Voll- bzw. Peil-)Studienplätzen die zusätzliche Zulassung von mehr als 
fünfhundert Bewerbern für den Studiengang Humanmedizin die Antragsgegnerin vor nicht 
überwindbare organisatorische Probleme stellen und einen Zusammenbruch des Lehrbe- 
triebes herbeiführen würde. Um einen Ausgleich der lnteressen der Studienbewerber ei- 
nerseits und der Universität bzw. der bereits Studierenden andererseits herbeizuführen, 
legt das Gericht zunächst aufgr~ind seiner in früheren Verfahren gewonnenen Erkenntnis- 
se in analoger Anwendung des § 287 ZPO die voraussichtliche Ausbildungskapazität der 



Antragsgegnerin fest, indem es die Kapazitätsberechnung aufgrund der von der Antrags- 
gegnerin für das Studienjahr 2005106 vorgelegten Daten überprüft, und nimmt sodann 
einen Sicherheitsaufschlag von 15% der in der TZ-V0 200512006 festgesetzten Zahl von 
189 (für das 1. Semester) bzw. 190 (für das 2. bis 4. Semester) Studienplätzen vor (s. U.). 

Die Regel- und Hochstlehrverpflichtungen der einzelnen Lehrpersonen bestimmen sich 
grundsätzlich nach €j 9 Abs. 1 KapVO i. V. m. Ej 4 LVVO. Danach beläuft sich die Lehrver- 
pflichtung der Universitätsprofessoren, der Akad. Räte, Oberräte und Direktoren, der 
Wiss. Angestellten BAT Ib bis Ila und der Dozenten auf Zeit der Besoldungsgruppe C 2 
auf jeweils 8 LVS ( 5  4 Abs. 1 Nr. 1 LVVO). Die Regellehrverpflichtung der Oberassisten- 
tinnen und -assistenten beträgt nach fj 4 Abs. 1 Nr. 3 LVVO 6 LVS. Die wissenschaftli- 
chen Assistentinnen und Assistenten (9 57 NHG a. F.) sowie wissenschaftliche Mitarbeite- 
rinnen und Mitarbeiter im Dienstverhältnis auf Zeit, die auch zum Zweck der eigenen Wei- 
terqualifikation beschäftigt werden (§ 65 NHG a. F. bzw. s 31 Abs. 3 NHG), haben eine 
Höchstlehrverpflichtung von 4 LVS; die Höchstlehrverpflichtung für sonstige wissenschaft- 
liche Mitarbeiterlinnen beträgt 8 LVS (§ 4 Abs. 3 LVVO). Soweit sich für die Zeit zwischen 
dem Berechnungsstichtag und dem Beginn des Berechnungszeitraums für einzelne Mit- 
arbeiter Veränderungen ergeben haben, sind sie als wesentliche Änderungen gemäß § 5 
Abc. 1 Satz 2 KapVO zu berücksichtigen. 

Danach beziffert die Kammer das unbereinigte Lehrangebot im Bereich der vorklinischen 
Medizin mit 474 LVS (41 Stellen X 8 LVS + 11 Stellen X 6 LVS + 20 Stellen X 4 LVS): 

Sonst. Stellen Wiss. Mitarb., (C 1, 

Die Kammer berücksichtigt wie in den vergangenen Jahren, dass fünf der Oberassisten- 
ten Planstellen besetzen, die die Antragsgegnerin in früheren Wirtschafts- und Haushalts- 
plänen als Stellen für Dozenten auf Zeit in der Besoldungsgruppe C 2 ausgewiesen hatte. 
Ausgehend von dem in § 8 Abs. 1 KapVO normierten Stellenprinzip sind die fünf Planstel- 
len der Kapazitätsberechnung mit jeweils 8 LVS zugrunde zu legen. Bei der Besetzung 
dieser Planstellen durch Oberassistenten handelt es sich, wenn auch nicht haushalts- 
rechtlich, so doch kapazitätsrechtlich, um eine unbeachtliche Unterbesetzung dieser Stel- 



len (vgl. Beschluss der Kammer vom 7.1 1 . I  995 - 4 C 431 62/95 U. a. -). Die Ausführungen 
der Antragsgegnerin in ihrem Schriftsatz vom 2.5.2006 geben keinen Anlass zu einer ab- 
weichenden Beurteilung dieser Frage. Außerdem fällt die Erhöhung der Gesamtzahl der 
Oberassistenten-Stellen und damit der Lehrverpflichtung der Stelleninhaberlinnen auf 6 
LVS kapazitätserhöhend ins Gewicht. 

Die Kammer stellt - anders als in dem das Wintersemester 200512006 betreffenden Be- 
schluss vom 23.12.2005, a.a.0. - wiederum ein Lehrdeputat von jeweils 4 LVS für 15 wis- 
senschaftliche Mitarbeiterlinnen im befristeten Arbeitsverhältnis in ihre Berechnung ein, 
die auch zur eigenen Weiterbildung beschäftigt sind. Die Antragsgegnerin hat - anders als 
in entsprechenden Gerichtsverfahren vor der Kammer für das Wintersemester 200512006 
- für 25 Mitarbeiterlinnen Arbeitsverträge, Nebenabreden bzw. Einweisungsverfügungen 
vorgelegt, wonach diese (für einen Zeitraum, der nach Beginn des Berechnungszeitraums 
am 1 . I  0.2005 endet, befristet beschäftigten) Mitarbeiterlinnen auch zum Zweck ihrer wis- 
senschaftlichen Weiterbildung (Nachwuchsförderung) eingestellt worden sind. In 16 Fällen 
sind entsprechende schriftliche Vereinbarungen vor Beginn des Berechnungszeitraums 
geschlossen worden. Es kann dahin stehen, ob es (in neun weiteren Fällen) ausreicht, 
dass die Vertragsergänzungen bzw. Nebenabreden nach Beginn des Berechnungszeit- 
raums (vgl. § 5 KapVO) rückwirkend vereinbart worden sind oder dass verschiedene Mit- 
arbeiterlinnen auf den Beginn des jeweiligen Arbeitsverhältnisses bezogene eidesstattli- 
che Versicherungen abgegeben haben. Auch hält die Kammer nicht für Ausschlag ge- 
bend, dass die betreffenden Stelleninhaber z. T. teilzeitbeschäftigt sind, denn sie ist oh- 
nehin nicht in der Lage, die Beschäftigten konkreten Stellen eines (bis zum maßgeblichen 
30.9.2005 nicht vorhandenen) Stellenplans zuzuordnen. Vielmehr erkennt das Gericht die 
Deputatsreduzierung (vgl. BVerwG, Urt. V. 20.7.1990 - 7 C 90188 -, NVwZ-RR 1991, 78; 
Nds. Oberverwaltungsgericht, Beschl. V. 27.3.1986, a.a.0.) in Anknüpfung an ihren Be- 
schluss vom 14.12.2004 (a.a.0.) im Umfang von 15 Stellen an; die bestehenden Unwäg- 
barkeiten werden im Rahmen des Sicherheitszuschlags (s. U.) berücksichtigt. Lediglich 
nachrichtlich weist die Kammer die Antragsgegnerin darauf hin, dass sie es für unerläss- 
lich hält, die Mitarbeiterlinnen, die auch zu ihrer eigenen Weiterbildung beschäftigt sind, in 
Zukunft den in einer ordnungsgemäßen Stellenübersicht aufgeführten Stellen jeweils ein- 
deutig zuzuordnen. 

Der Darstellung der Stellensituation durch die Antragsgegnerin, die von einer erheblich 
höheren Anzahl von Mitarbeitern des wissenschaftlichen Nachwuchses ausgeht, folgt die 
Kammer dagegen nicht. Die Antragsgegnerin geht zwar ebenfalls von insgesamt 72 Stel- 
len aus, misst diesen jedoch nur eine Lehrverpflichtung von insgesamt 440 LVS zu, ohne 
diese erhebliche, zu Lasten der Studienbewerber gehende Abweichung von den Berech- 
nungen des Gerichts (vgl. den das Wintersemester 200312004 betreffenden Beschluss 
vom 11.12.2003 - 8 C 553103 U. a. -) und auch von der durch die Antragsgegnerin in der 
Vergangenheit selbst angenommenen Lehrkapazität zu begründen. Es spricht vieles da- 
für, dass die Antragsgegnerin die Anzahl der Stellen mit einer Lehrverpflichtung von nur 4 
LVS im Verhältnis zu den übrigen Stellen erhöht hat. Auch dies lässt es unabdingbar er- 
scheinen, die Kapazität zur Gewährleistung von Rechtssicherheit in Zukunft wieder nor- 
mativ festzulegen. 



Die Lehrverpflichtung von Juniorprofessorinnen und -professoren bewertet die Kammer 
weiterhin mit 6 LVS (vgl. bereits Beschluss vom 14.12.2004 - 8 C 803104 u.a. -). Diese 
Rechtsprechung ist durch Beschluss des Nds. Oberverwaltungsgerichts vom 25.1 I .2005 
(2 NB 19105 U. a.) erneut bestätigt worden. Die Kammer sieht es für die Frage der Bewer- 
tung der Lehrkapazität von Juniorprofessoren im Verfahren des vorläufigen Rechtsschut- 
zes nicht als entscheidend an, dass das Fünfte Gesetz zur Änderung des Hochschulrah- 
mengesetzes und anderer Vorschriften vom 16.2.2002 (5. H R G Ä ~ ~ G ,  BGBI. I S. 693), in 
dem die Juniorprofessur rahmenrechtlich eingeführt und ausgestaltet worden ist, durch 
das Bundesverfassungsgericht (Urteil vom 27.7.2004 - 2 BvF 2/02 -, DVBI. 2004, 1233) 
für mit Art. 70, Art. 75 i. V. m. Art. 72 Abs. 2 GG unvereinbar und daher nichtig erklärt 
worden ist. Das Bundesverfassungsgericht ist in seiner Entscheidung zu der Auffassung 
gelangt, der Bundesgesetzgeber habe mit den Regelungen zur Einführung der Juniorpro- 
fessur seine Befugnis zur Rahmengesetzgebung überschritten, da er eine grundlegende 
Neukonzeption der Personalstruktur im Hochschulwesen vorgenommen und den Ländern 
dadurch in diesem Bereich nur untergeordnete Regelungsmöglichkeiten belassen habe. 
Der Wegfall der rahmenrechtlichen Regelungen über die Juniorprofessur ändert nichts 
daran, dass der niedersächsische Landesgesetzgeber im Rahmen seiner aus Art. 70 Abs. 
I GG erwachsenden Gesetzgebungskompetenz mit § 30 NHG eine eigenständige Rege- 
lung der Juniorprofessur geschaffen hat. Zwar entbindet die Nichtigkeit des Rahmen- 
rechts den Landesgesetzgeber im Fall zukünftiger Rechtsänderungen von seiner Ver- 
pflichtung aus Art. 75 Abs. 3 GG. Sie berührt jedoch nicht die Wirksamkeit der im ord- 
nungsgemäßen Gesetzgebungsverfahren entstandenen landesrechtlichen Regelung. Das 
Gericht hat die Lehrverpflichtung eines der beiden Juniorprofessoren in der Vergangen- 
heit mit 8 LVS angesetzt, da dieser auf einer C 2 - Stelle eingesetzt wurde (vgl. bereits 
Beschluss vom 11.12.2003 - 8 C 553103 u.a. -). Nachdem die Antragsgegnerin nachge- 
wiesen hat, dass sie vor Beginn des Berechnungszeitraums beide Juniorprofessoren in 
entsprechende Planstellen eingewiesen hat, stellt die Kammer zwei Juniorprofessoren in 
ihre Berechnung ein und vermindert dementsprechend die Anzahl der ,,sonstigen Hoch- 
schuldozenten C 2" auf „I ". 

Der verschiedentlich geäußerten Auffassung, bei der Kapazitätsermittlung sei zu berück- 
sichtigen, dass sog. „Drittmittelbedienctete" zu Lehrleistungen herangezogen werden 
könnten, folgt die Kammer im Anschluss an die Rechtsprechung des Nds. OVG (Be- 
schluss vom 4.5.2006 - 2 NB 249105 -), des VG Hannover (Beschluss vom 1.6.2004 - 6 C 
1536104 U. a. -) und des OVG Magdeburg (Beschluss vom 3.5.2004 - 2 N 826103 U. a. -) 
nicht. Als Lehrpersonal gemäß 5 8 Abs. 1 S. 1 KapVO sind die an der Hochschule tätigen 
Personen anzusehen, die im Sinne der $9 42 ff. HRG Aufgaben der Lehre selbständig 
oder weisungsgebunden erfüllen. Voraussetzung der Berücksichtigung von Stellen nach 
dieser Vorschrift ist folglich, dass es sich um Stellen für Personen handelt, die nach dem 
Dienstrecht zur Lehre verpflichtet sind oder verpflichtet werden können. Aus Mitteln Dritter 
bezahlte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an Forschungsvorhaben, die in der Hochschule 
durchgeführt werden, gehören nicht dazu, weil diese ausschließlich im Rahmen eines 
bestimmten Forschungsvorhabens tätig sind und keine Lehrverpflichtung haben. Das Nie- 
dersächsische Hochschulgesetz sieht in seinen Regelungen über das wissenschaftliche 



Personal in den §§ 21 ff. die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 
Mitteln Dritter nur vor, soweit die Mitglieder der Hochschule Forschungsaufgaben durch- 
führen, § 22 Abs. 1 Satz 1 NHG. Die Aufgaben in der Lehre werden dagegen dem haupt- 
beruflichen planmäßigen Lehrpersonal (§ 21 NHG) zugewiesen. Bei dieser Gesetzeslage 
besteht kein Anlass anzunehmen, dass bei der Antragsgegnerin in Abweichung von den 
gesetzlichen Vorgaben wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche aus 
den der Hochschule von den Drittmittelgebern zufließenden Erträgen vergütet werden, für 
die Ausübung der Lehre im vorklinischen Ausbildungsabschnitt eingesetzt werden. Indi- 
zien, die eine entsprechende Annahme begründen könnten, liegen dem Gericht nicht vor. 

Das Lehrangebot von 474 LVS ist um die anerkennungsfähigen Reduzierungen in Bezug 
auf bestimmte Sonderfunktionen einzelner Stelleninhaber und um die Dienstleistungen, 
die die Lehreinheit Vorklinische Medizin für ihr nicht zugeordnete Studiengänge zu erbrin- 
gen hat, zu bereinigen. 

Soweit die Antragsgegnerin eine Lehrdeputatverminderung in Höhe von 30 LVS angesetzt 
hat, ist dies bei summarischer Prüfung nicht zu beanstanden. Die Deputatreduzierungen 
beruhen auf Entscheidungen, die die Antragsgegnerin im Einvernehmen mit ihrer Medizi- 
nischen Fakultät getroffen hat. Das Nds. Oberverwaltungsgericht hat die Rechtmäßigkeit 
derartiger Deputatreduzierungen durch Beschluss vom 29.8.2000 (10 N 2277100 U. a.) 
und erneut durch Beschluss vom 29.6.2004 (2 NB 859104 U. a.) bestätigt. Die Antrags- 
gegnerin hat für das Sommersemester 2002, das Sommersemester 2004, das Winterse- 
mester 200512006 und das laufende Semester zu der Verminderung des Lehrdeputats 
des wissenschaftlichen Personals Stellung genommen und dargelegt, dass die nachfol- 
gend aufgeführten Mitarbeiter mit ihrer gesamten bzw. mit einem Teil ihrer Arbeitskraft 
besondere Dienstaufgaben im Sinne von § 7 Abs. 3 LVVO wahrnehmen, was eine Redu- 
zierung ihrer Lehrverpflichtung rechtfertigt. Im Einzelnen handelt es sich um eine Reduzie- 
rung im Umfang von je 2 LVS für die Professoren Burckhardt, D. W. Richter, Pieler, Schild 
und Doenecke, die Aufgaben als Sprecher von Graduiertenkollegs oder von Sonderfor- 
schungsbereichen (vgl. § 7 Abs. 3 LVVO) wahrnehmen, von 2 weiteren LVS für Professor 
D. W. Richter, der das Forschungszentrum „Molekulare Physiologie des Gehirns" leitet 
und von 8 LVS für Professor von Figura, der seit dem 1 .I ,2005 Präsident der Antrags- 
gegnerin und infolgedessen aus seinem Amt als Universitätsprofessor beurlaubt ist. Zwei 
weitere Mitarbeiter sind nur im Umfang ihrer festgelegten Lehrverpflichtung von je 4 LVS 
lehrend tätig. Akad. Direktor Dr. Schultz betreut als Prosektor in der Abteilung Morpholo- 
gie das gesamte Leichenwesen. Akad. Oberrat Dr. Schwartz ist als Biologe mit der 
Betreuung der Raster- und Elektronenmikroskope der Abteilung Morphologie betraut, was 
einen erheblichen Teil seiner Arbeitszeit in Anspruch nimmt, 

Anders als im W.intersemester 200512006 hat die Antragsgegnerin auch für die Professo- 
rin Dr. Krieglstein als Projektkoordinatorin im DFG-Forschungszentrum eine bereits im 
Januar 2003 (und damit vor Beginn des Berechnungszeitraums) bewilligte Reputatsredu- 
zierung um 2 Semesterwochenstunden nachgewiesen, die die Kammer berücksichtigt. 
Dagegen hat die Antragsgegnerin für die Mitarbeiter Dr. Sidio und Dr. Katzer die zur Be- 
gründung einer Reduzierung des Lehrdeputats notwendiger] Nachweise weiterhin nicht 



erbracht. Die für Prof. Dr. J, Richter (Abteilung Elektronenmikroskopie) geltend gemachte 
Reduzierung um 0,96 LVS ist nach wie vor nicht hinreichend begründet worden. Gegen- 
über Prof. Dr. J. Richter ist eine Verminderung der Lehrverpflichtung nicht im Hinblick auf 
eine Schwerbehinderung (vgl. 7 Abs. 5 LVVO), sondern wegen einer Erkrankung des 
Stelleninhabers ausgesprochen worden. Sie bleibt im Hinblick darauf unberücksichtigt, 
dass 5 7 LVVO Ausnahmen vom Stellenprinzip des 8 KapVO regelt und daher eng aus- 
zulegen ist. 

Gemäß 11 Abc. 1 KapVO sind vom unbereinigten Lehrangebot die Dienstleistungen 
abzuziehen, die die Lehreinheit Vorklinische Medizin für die ihr nicht zugeordneten Stu- 
diengänge zu erbringen hat. Der Umfang der Dienstleistungen errechnet sich aus dem 
anteiligen Betreuungsaufwand für die Ausbildung jeweils eines Studenten der nicht Zuge- 
ordneten Studiengange sowie aus der voraussichtlichen Zahl der Studienanfänger in je- 
nen Studiengängen (§ 11 Abs. 2 KapVO). Die Antragsgegnerin hat Dienstleistungsexporte 
in die Studiengänge Zahnmedizin, Psychologie, Molekulare Medizin, Molekulare Biologie 
und Neurowissenschaften in ihre Berechnungen eingestellt. 

Mit der Formulierung des 11 Abc. 1 KapVO, nach der nur auf diejenigen Dienstleistun- 
gen abzustellen ist, die zu erbringen Pflicht der Lehreinheit ist, wird dem in Art. 12 GG 
wurzelnden Kapazitätserschöpfungsgebot Rechnung getragen, wonach Zulassungszah- 
len so festzusetzen sind, dass die erschöpfende Nutzung der Ausbildungskapazität er- 
reicht wird. Die Verpflichtung zur Dienstleistung setzt aber eine rechtlich verbindliche Re- 
gelung voraus, um feststellen zu können, welche Lehrveranstaltungs-Stunden als Dienst- 
leistungen für einen nicht zugeordneten Studiengang zu erbringen sind. Wegen dieses 
Gesetzesvorbehaltes im Regelungsbereich der grundrechtlich geschützten Wahl des 
Ausbildungsplatzes müssen derartige Dienstleistungen nach Gegenstand, Art und Um- 
fang der Studienanforderungen und damit die entsprechenden Lehrveranstaltungen ent- 
weder durch staatliche Prüfungsvorschriften oder durch hochschulrechtliche Prüfungsord- 
nungen (§ 16 HRG; ij§ 6 Abs. 1, 7 Abc. 3 NHG) festgelegt sein. Ist dies nicht der Fall, 
müssen sie in Studienordnungen geregelt sein, die nach alter Rechtslage grundsätzlich 
für jeden Studiengang aufgestellt werden sollten (5 14 Abs. 1 NHG a.F.), deren Erlass der 
Hochschule aber auch nach der neuen Regelung in 5 6 NHG, der nur noch von Prüfungs- 
ordnungen spricht, als Ausfluss ihrer Selbstverwaltungskompetenz möglich bleibt (vgl. § 4 
Abs. 3 HRG). Prüfungs- und Studienordnungen sind hochschulöffentlich bekannt zu ma- 
chen. 

Gibt es keine derartigen Bestimmungen für einen zulassungsbeschränkten Studiengang 
und die Studiengänge, für die von der Lehreinheit, der er zugeordnet ist, Dienstleistungen 
erbracht werden, dann fehlt eine Voraussetzung für die Festsetzung studienspezifischer 
Normwerte i.S.v. Art. 7 Abc. 3 Satz 3 und 4 des Staatsvertrages. Damit fehlt es gleichzei- 
tig an der Rechtsgrundlage für die Pflicht der Lehreinheit, Dienstleistungen für andere 
Studiengänge zu erbringen (die Kammer folgt insoweit den Ausführungen des VGH Kas- 
sel, Beschluss vom 10.3.1 994 - 3 Ga 23024193 NC -, KMK- HSchRINF 41 C Nr. 12; eben- 
so OVG Lüneburg, Beschluss vom 9.7,2002 - 10 NB 61/02 -, NdsVBI. 2002,264). 



Eine den soeben genannten normativen Anforderungen entsprechende Regelung für den 
Dienstleistungsexport an den Studiengang Zahnmedizin lasst sich nach wie vor nicht fest- 
stellen. Zwar hat die Antragsgegnerin für diesen Studiengang zwischenzeitlich eine Stu- 
dienordnung (derzeit geltend in der Fassung vom 19.2.2003, Amtl. Mitteilungen der An- 
tragsgegnerin 2004, S. 96) hochschulöffentlich bekannt gemacht. Deren Anlage benennt 
in 5 1 Abs. 3b die Studieninhalte aus dem Bereich Humanmedizin, die ein Student der 
Zahnmedizin bei der Meldung zur zahnärztlichen Vorprüfung nachzuweisen hat. Die bloße 
Angabe dieser Inhalte reicht jedoch nicht aus. Vielmehr hätte der Umfang des verpflich- 
tend in Anspruch zu nehmenden Lehrangebots normativ festgelegt werden müssen. Ein 
Rückgriff auf das Vorlesurigsverzeichnis der Antragsgegnerin ist nicht geboten, da dieses 
insoweit unverbindlich ist und nicht den genannten normativen Voraussetzungen ent- 
spricht. Auch eine Heranziehung der Studienverpflichtungen des Studiengangs Human- 
medizin, die die Antragsgegnerin in ihrem Schriftsatz vom 2.5.2006 fordert, kann eine 
verbindliche Festlegung für den Studiengang Zahnmedizin nicht ersetzen. Infolgedessen 
besteht für die Annahme der Antragsgegnerin, für den Dienstleistungsexport sei von ei- 
nem anteiligen Curricularnormwert von 0,9000 auszugehen, keine normative Grundlage. 

Unabhängig von diesem formellen Mangel ist jedoch ein Dienstleistungsexport für die 
Lehreinheit Zahnmedizin zu berücksichtigen. Die Antragsgegnerin hätte der Berechnung 
des Exportes nämlich den Wert des Beispielstudienplans der Zentralstelle für die Vergabe 
von Studienplätzen in Dortmund (ZVS) für den Studiengang Zahnmedizin (Stand: 
23.2.1 990) in Höhe von 0,8666 zugrunde legen dürfen. Der Ausbildungsaufwand ist nach 
ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, der die Kammer folgt, grund- 
sätzlich am ZVS-Beispielstudienplan auszurichten, um zu einer kapazitätserschöpfenden 
Zulassungszahl zu gelangen (vgl. Urteil vom 20.4.1 990 - 7 C 51.87 -, Buchholz 421.21 Nr. 
46 m.w.N.). Von dieser Rechtsprechung geht die Kammer nach wie vor aus, denn der 
Beispielstudienplan für den Studiengang Zahnmedizin, dem der o. g. Wert zu entnehmen 
ist, hat - anders als derjenige für den Studiengang Humanmedizin - nach wie vor Gültig- 
keit (Auskunft der ZVS vom 18.1 1.2004). Die Antragsgegnerin wäre daher nicht gehindert, 
den entsprechenden Dienstleistungsexportwert von 0,8666 normativ festzulegen. Dass 
dies bisher nicht geschehen ist, verhilft den Antragstellern nicht zu den von ihnen geltend 
gemachten Ansprüchen. 

Für den nicht zugeordneten Studiengang Zahnmedizin belauft sich der unbereinigte halb- 
jährliche Dienstleistungsexport, den die Lehreinheit Vorklinische Medizin zu erbringen hat, 
auf 42,4634 LVS. Dieser Wert errechnet sich unter Zugrundelegung der jährlichen Auf- 
nahmekapazität von 98 Zahnmedizinstudenten und des Curricularanteils von 0,8666 (98 x 
0,8666 : 2 = 42,4634 LVS). Die Kammer legt nicht (wie zuletzt im Beschluss vom 
11.12.2003 - 8 C 553103 U. a. -) die Werte der ZZ-V0 zugrunde, sondern stellt auf das von 
ihr selbst in den das Sommersemester 2006 betreffenden Zulassungsverfahren für den 
Studiengang Zahnmedizin errechnete Ergebnis ab (vgl. Beschl. V. 18.5.2006 - 8 C 31/06 
U. a.). Sie schließt sich insoweit der Auffassung des Nds. Oberverwaltungsgerichts (Be- 
schluss vom l X.2004 - 2 NB 889104 U. a. -) an und sieht davon ab, ihren Berechnungen 
die von ihr selbst als nicht zutreffend erkannten Zahlen der Verordnung zugrunde zu le- 
gen. In ihrem den Studiengang Zahnmedizin betreffenden Beschluss vom 18.5.2006 ist 



die Kammer zu dem Ergebnis gelangt, dass die Aufnahmekapazität der Antragsgegnerin 
in diesem Studiengang im laufenden Sommersemester - wie auch im vergangenen Win- 
tersemester 200512006 - mit 49 Studienplätzen anzusetzen ist, wobei sie wegen des Feh- 
lens einer ordnungsgemäßen Stellenübersicht eine Schätzung durchgeführt hat. Demzu- 
folge hat die Antragsgegnerin im Studiengang Zahnmedizin im gesamten Studienjahr eine 
Kapazität von 98 Studienplätzen. 

Ein Dienstleistungsexport in den Studiengang Psychologie ist nicht nachgewiesen und 
wird nicht in die Berechnung eingestellt (vgl. hierzu das Schreiben der Antragsgegnerin 
vom 21.4.2006). 

In den Studiengängen Molekularbiologie und Neurowissenschaften sind Studienordnun- 
gen hochschulöffentlich bekannt gemacht worden (Amtl. Mitteilungen der Antragsgegnerin 
2002, S. 166 und S. 180). Diese enthalten jeweils Vorgaben zur Art der von den Studie- 
renden zu besuchenden Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Tutorien, Seminare, Metho- 
denkurse und Laborpraktika), wobei sie den zeitlichen Umfang der Lehrveranstaltungen 
nur unvollständig regeln. In den Anlagen Nr. 2 zu den Studienordnungen ist jedoch (durch 
Ausweisung von Semesterwochenstunden) der Anteil bestimmt, den verschiedene Lehr- 
einheiten - U. a. diejenige der vorklinischen Medizin - an der Durchführung der einzelnen 
Veranstaltungen haben. Diese Stundenanteile hat die Antragsgegnerin sodann auf die 
vom zuständigen Ministerium genehmigten Curricularnormwerte (Molekularbiologie: 3,3; 
Neurowissenschaften: 3,2) aufgeteilt und auf diese Weise die Curricularanteile ermittelt 
(Molekularbiologie: 0,5326; Neurowissenschaften: 0,3916). Dies ist nach Auffassung der 
Kammer bei summarischer Prüfung nicht zu beanstanden. Unter Berücksichtigung von 
jeweils 20 Studienanfängern pro Jahr (6j 1 Abs. 1 i.V.m. Anl. 1, Abschn. I D, Universität 
Göttingen, der ZZ-V0 200512006) ergibt sich ein halbjährlicher Dienstleistungsbedarf von 
(20 X 0,5326 : 2 =) 5,3260 LVS für den Studiengang Molekularbiologie sowie von (20 x 
0,391 6 : 2 =) 3,9160 LVS für den Studiengang Neurowissenschaften. Die Antragsgegne- 
rin, die zunächst die Auffassung vertreten hatte, es sei von höheren Studierenden-Zahlen 
auszugehen, ist hiervon in ihrem Schriftsatz vom 2.5.2006 wieder abgerückt. 

Die Antragsgegnerin hat des Weiteren einen umfangreichen Dienstleistungsexport in den 
Bachelor-Studiengang „Molekulare Medizin" in ihre Berechnungen eingestellt. Auch für 
diesen Studiengang hat sie eine Studien- und eine Prüfungsordnung hochschulöffentlich 
bekannt gemacht (Amtl. Mitteilungen 2003, S. 205 und 214). Der Studiengang hat eine 
Regelstudienzeit von 3 Jahren und ist in Form von sog. Modulen organisiert (33 7 und 9 
Abc. 1 der Studienordnung). Die Themengebiete von Pflicht- und Wahlmodulen sind in 
der Anlage 3 (zu 6j 7 Abs. 4) der Prüfungsordnung im Einzelnen aufgeführt. Neben Modu- 
len in den Bereichen Chemie und Physik, die von den entsprechenden Fakultäten bedient 
werden, sind dies ausschließlich Module mit Themengebieten aus den Bereichen der vor- 
klinischen und der klinisch-praktischen Medizin. Der Anlage zur Prüfungsordnung sind mit 
hinreichender Deutlichkeit die Themengebiete zu entnehmen, innerhalb derer die Lehr- 
einheit „Vorklinische Medizin" Lehrleistungen erbringt. Auch die Art der Lehrveranstaltun- 
gen (Vorlesungen, Übungen, Praktika, Seminare) sind jeweils aufgeführt. Die Antrags- 
gegnerin hat auf dieser Grundlage eine Berechnung des Curricular-Normwerts für den 



Studiengang Molekulare Medizin mit dem Ergebnis CNW = 5,7800 durchgeführt. Sie hat 
sodann die Anteilswerte der an der Lehre beteiligten Lehreinheiten gebildet und in deren 
Berechnung jede einzelne von der jeweiligen Lehreinheit zu erbringende Lehrveranstal- 
tung innerhalb der verschiedenen Module mit Semesterwochenstunden, Arirechnungsfak- 
tor und Gruppengröße einfließen lassen. Die Kammer kann dieses Rechenwerk nachvoll- 
ziehen und legt ihrer weiteren Berechnung in den vorliegenden Verfahren des vorläufigen 
Rechtsschutzes den für die Lehreinheit ,,Vorklinische Medizin" in Höhe von 2,0050 ermit- 
telten anteiligen Wert zugrunde. Unter Berücksichtigung von jeweils 19 Studienanfängern 
pro Jahr (§ 1 Abs. 1 i.V.m. Anl. 1, Abschn. I Al Universität Göttingen, der ZZ-V0 
2005/2006) ergibt sich für den Studiengang Molekulare Medizin - wie auch von der An- 
tragsgegnerin zugrunde gelegt - ein halbjährlicher Dienstleistungsbedarf von (1 9 X 2,0050 
: 2 =) 19,0475 LVS. 

Diese Dienstleistung ist bei summarischer Überprüfung auch nicht wegen ihres erhebli- 
chen Umfangs zu beanstanden. Die Antragsgegnerin hat den neuen Studiengang für die 
Zielgruppe derjenigen Medizinstudenten geschaffen, die sich für eine naturwissenschaft- 
lich fundierte Forschungstätigkeit mit medizinischen Fragestellungen interessieren und die 
eine Alternative zur ärztlich-praktischen Berufstätigkeit suchen, wie sie das Humanmedi- 
zinstudium vorsieht (vgl. www.molmed.humanmedizin-goettingen.de). Es drängt sich nicht 
auf, dass die strukturelle Entscheidung, für einen bestimmten Bereich der medizinischen 
Ausbildung einen besonderen Studiengang zu schaffen, für den die „klassischen" medizi- 
nischen Lehreinheiten Lehrleistungen erbringen, die Ausbildungskapazität im Bereich der 
Humanmedizin insgesamt in wesentlichem Umfang vermindert. 

Das für den Studiengang Zahnmedizin ermittelte Zwischenergebnis bedarf einer Korrek- 
tur. Die Studienanfängerzahlen sind in dem Umfang zu bereinigen, in welchem Studenten 
der nicht zugeordneten Studiengänge keine Lehrveranstaltungen der Vorklinik in An- 
spruch nehmen, weil sie vorher ausscheiden. Danach beläuft sich im Studiengang Zahn- 
medizin die durchschnittliche Auslastung in den hier maßgeblichen fünf vorklinischen Se- 
mestern nach den von der Antragsgegnerin vorgelegten Unterlagen bis zum Beginn des 
Berechnungszeitraums (1.10.2005) auf 0,9751. Zur durchschnittlichen Auslastung der 
Studiengänge Neurowissenschaften, Molekularbiologie und Molekulare Medizin hat die 
Antragsgegnerin nichts vorgetragen und keine Nachweise vorgelegt, obwohl sie hierzu 
durch gerichtliches Schreiben vom 21.9.2005 ausdrücklich aufgefordert worden ist. Zulas- 
ten der Antragsgegnerin geht die Kammer davon aus, dass in diesen Studiengängen kein 
Schwundverhalten zu beobachten ist. 

Darüber hinaus ist der für den Studiengang Zahnmedizin bestimmte Dienstleistungsexport 
in dem Maße zu verringern, in dem ihn Doppel- und Zweitstudenten nicht in Anspruch 
nehmen, weil sie die entsprechenden Lehrveranstaltungen bei regelmäßigem Studienver- 
lauf schon besucht haben und diese Kenntnisse auf ihre Ausbildung anrechenbar sind 
(BVerwG, Urteil vom 17.12.1982 - 7 C 99, 102 und 103.81 -, Buchholz 421.21 Nr. 9; Be- 
schluss vom 23.1 2.1 985 - 7 B 104, 105 und 106.85 -, Buct-~holz 421.21 Nr. 26). Ihnen ste- 
hen diejenigen Doppelstudenten gleich, die sich in beiden Studiengängen in der vorklini- 
schen Ausbildung befinden. Dabei geht die Kammer davon aus, dass auch insofern ein 



Dienstleistungsexport entfällt, weil diese Studenten die umfassendere Ausbildung für Hu- 
manmediziner in Anspruch nehmen und sich entsprechend auf ihr Zahnmedizinstudium 
anrechnen lassen können. Die Zahl der bei der Antragsgegnerin im Studiengang Hu- 
manmedizin und Zahnmedizin immatrikulierten Doppelstudenten belief sich zu Beginn des 
Berechnungszeitraums auf insgesamt 8. Davon befindet sich ein Student sowohl im Stu- 
diengang Human- als auch im Studiengang Zahnmedizin in der vorklinischen Ausbildung. 
Ein weiterer Student, der sich in der vorklinischen Ausbildung des Studiengangs Zahnme- 
dizin befindet, absolviert bereits das 15. Semester des Studiengangs Humanmedizin. Auf 
jedes Semester entfallen somit rechnerisch 0,4 Studenten (2 : 5 = 0,4). 

Der bereinigte Dienstleistungsexport für den nicht zugeordneten Studiengang Zahnmedi- 
zin errechnet sich wie folgt: 

/98 - 0,4) X 0,9751 X 0,8666 
2 = 41,2370 LVS. 

Insgesamt beläuft sich der bereinigte halbjährliche Dienstleistungsexport auf (41,2370 + 
19,0475 + 5,3260 + 3,9160 =) 69,5265 LVS. 

Damit beträgt das bereinigte Lehrangebot der Lehreinheit Vorklinische Medizin 374,4735 
LVS (474 - 30 - 69,5265 = 374,4735 LVS). 

Bei der Lehrnachfrage ist die Kammer bis zum Sommersemester 2004 für die Berech- 
nung der Aufnahmekapazität im 1. bis 4. Fachsemester in ständiger Rechtsprechung von 
einem Anteil der Lehreinheit ,,Vorklinische Medizin" am Betreuungsaufwand für die Aus- 
bildung eines Medizinstudenten in Höhe von 1,4775 ausgegangen. Dieser Wert setzte 
sich aus den Anteilswerten für die drei in der Vorklinik der Antragsgegnerin angebotenen 
Kernfächer Anatomie, Physiologie und Biochemie sowie dem halben CNW-Teilwert des 
Praktikums "Einführung in die klinische Medizin" zusammen. Alle weiteren im Beispielstu- 
dienplan berücksichtigten Fächer wurden als kapazitätsrechtlich unbedeutend angesehen, 
da die Lehre insoweit als Dienstleistung von anderen Lehreinheiten erbracht wurde. 

Mit der Neufassung der Approbationsordnung für Ärzte (vom 27.6.2002, BGBI. S. 2405, in 
Kraft getreten am 1 .I 0.2003; Ä ~ p p o )  kam es zu einer Reform der ärztlichen Ausbildung. 
Die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen befasste sich mit den Auswirkungen 
der Neuregelung und ermittelte für den gesamten Studiengang Medizin einen Curricular- 
normwert von 8,20 (bisher: 7,27), der sich aus Anteilswerten für den vorklinischen und 
den klinischen Studienabschnitt zusammensetzte. Der neue Gesamtwert wurde in die 
Neufassung der KapVO vom 23.6.2003 (a.a.0.) aufgenommen. Ein Beispielstudienplan 
wird durch die ZVS für den Studiengang Humanmedizin nicht mehr erstellt (s. 0.). 

Die Antragsgegnerin hat in Anpassung an die Neuregelung der Approbationsordnung eine 
geänderte Studienordnung für den Studiengang Humanmedizin bekannt gemacht (Amtl. 
Mitteilungen 2004, S. 73 ff.), die als Anlage 3 ein verändertes Curriculum für den vorklini- 
schen Studienabschnitt enthält. Dieses regelt den Ausbildungsumfang nach Lehrveran- 



staltungen (Vorlesungen, Praktika und Seminare) und Semesterwochenstunden und diffe- 
renziert hinreichend zwischen den Lehrleistungen, die die Lehreinheit ,,Vorklinische Medi- 
zin" selbst erbringt, und denjenigen, die sie aus anderen Bereichen (insbesondere aus 
den naturwissenschaftlichen Fächern) importiert. Auf der Grundlage dieses Curriculums 
hat die Antragsgegnerin eine Berechnung des anteiligen Curricularnormwertes für die 
Lehreinheit ,,Vorklinische Medizin" durchgeführt. Dabei hat sie für die in den Bereichen 
Anatomie, Physiologie und Biochemie sowie im Wahlbereich zu besuchenden Vorlesun- 
gen (Gruppengröße: 180; Anrechnungsfaktor: 1,0), PraktikaIKurse (Gruppengröße: 15; 
Anrechnungsfaktor: 0,5) und Seminare (Gruppengröße: 20; Anrechriungsfaktor: 1,O) an- 
teilige Werte von 0,6500 (Anatomie), von jeweils 0,5167 (Physiologie und Biochemie) so- 
wie von 0,0333 (Wahlbereich) und damit insgesamt einen Anteilswert von 1,7167 ermit- 
telt. Die Lehrveranstaltung ,,Einführung in die klinische Medizin", die in fünf Teilen mit ins- 
gesamt 16 Semesterwochenstunden durchgeführt wird und Vorlesungen und Seminare 
mit klinischem Bezug einschließt, hat sie berücksichtigt, soweit die Lehreinheit ,,Vorklini- 
sche Medizin" hier Lehrleistungen erbringt. Die Kammer hat gegen diese Berechnungs- 
methode keine grundsätzlichen Bedenken, folgt ihr jedoch im Hinblick auf die Rechtspre- 
chung des Nds. Oberverwaltungsgerichts insoweit nicht, als die Antragsgegnerin die bis- 
her für Vorlesungen angenommene Gruppengröße g = 180 beibehalten und der Berech- 
nung des Anteilwertes zugrunde gelegt hat. Das Nds. Oberverwaltungsgericht hat hierzu 
durch Beschluss vom 30.1 1.2004 (2 NB 430103 U. a.) Folgendes ausgeführt: 

,,Einige Antragsteller haben demgegenüber plausibel und nachvollziehbar dargetan, 
dass die Beibehaltung einer Gruppengröße von g = 180 für Vorlesungen im Stu- 
diengang Humanmedizin mit den tatsächlichen Entwicklungen und der Hochschul- 
wirklichkeit nicht mehr zu vereinbaren ist und damit eine Feststellung getroffen, die 
letztlich auch den Gerichten, die sich für die Beibehaltung der umstrittenen Grup- 
pengroße im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes ausgesprochen haben, 
nicht entscheidend in Zweifel gezogen wird (vgl. etwa OVG NRW, Beschl. V. 
12.3.2004 - 13 C 79/04 -; VGH BW, Beschl. V. 27.9.2004 - NC 9 S 68/04 - unter 
Bezugnahme auf VG Sigmaringen, Beschl. V. 27.1.2004 - NC 6 K 590103 -). Anders 
als die vorstehend genannten Verwaltungsgerichte teilt der Senat jedoch nicht die 
Ansicht, dass es in Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes wie den vorliegenden 
bei der Berücksichtigung eines Anteilwertes für Vorlesungen mit der Gruppengröße 
von g = 180 sein Bewenden haben müsse, sondern sieht sich angesichts der an die 
Verwaltungsgerichte gerichteten Forderung des Bundesverfassungsgerichts 
(Beschl. V. 22.1 0.1991 - 1 BvR 393185 und 61 0185 -, BVerfGE 85, 36 ff.), Regelun- 
gen der Kapazitätsverordnung nicht nur am Willkürverbot zu messen, sondern die 
maßgeblichen Berechnungsparameter auch darauf zu überprüfen, ob sie den Erfor- 
dernissen rationaler Abwägung genügen, gehalten, unter Würdigung der bisher ab- 
gegebenen Begründungen und entsprechend dem derzeitigen Erkenntnis- und Er- 
fahrungsstand der Frage nachzugehen, ob die Beibehaltung der umstrittenen Grup- 
pengröße für Vorlesungen noch vertretbar ist. Diese ist im Ergebnis nicht mehr zu 
rechtiertigen. 



Die Gruppengröße von g = 180 für Vorlesungen geht zurück auf die entsprechende 
Größe, die bereits den fruheren Fassungen der Kapazitätsverordnung zugrunde lag 
und war Bestandteil des ebenso fruheren Curricularnormwerten zugrundeliegenden 
Beispielstudienplans. Die Antragsteller, die die Beibehaltung der Betreuungsrelation 
g = 180 für den nunmehr nach § 13 Abs. 1 KapVO maßgeblichen Curricularnorm- 
wert in Zweifel ziehen, haben die Ableitung der fraglichen Gruppengroße dahin er- 
läutert, dass die zuständigen Gremien der ZVS Anfang der 70er Jahre des zurück- 
liegenden Jahrhunderts von der Annahme ausgegangen seien, dass 50 v.H. der 
Vorlesungen in einem einsemestrigen Turnus und 50 v.H. der Vorlesungen in einem 
zweisemestrigen Turnus angeboten würden und dass die Hälfte der den Studien- 
gang Humanmedizin anbietenden Hochschulen die Studierenden in jedem Semes- 
ter, die andere Hälfte hingegen nur einmal im Jahr zulassen würden. In der weiteren 
Annahme, dass die tatsächliche Gruppengröße der Vorlesungen zwischen mindes- 
tens 200 und maximal 400 Studierenden liege, sei unter Zuhilfenahme des quantita- 
tiven Studienplans des Westdeutschen Medizinischen Fakultätentages, des sog. 
WMFT-Modells, mit einem Vorlesungsanteil von 34 SWS eine Gruppengröße von 
gerundet 180 Studierenden berechnet worden. 

Das Bundesverwaltungsgericht (Beschl. V. 18.9,1981 - 7 N 1.79 -, BVerwGE 64,77, 
89) hat die Betreuungsrelation von g = 180 als eine Art Mittelwert angesehen, in 
welchen die Mittelung der Vorlesungsangebote großer und kleiner Universitäten e- 
benso Eingang gefunden habe wie eine Aggregation von in der Betreuungsrelation 
ihrerseits begrenzten Seminaren. Diese zuletzt genannte Annahme einer Einbezie- 
hung von Seminaren in den Mittelwert der Betreuungsrelation für Vorlesungen hat 
ihre Aussagekraft verloren, nachdem der Stellenwert für die Veranstaltungsart Se- 
minar durch die 7. Verordnung zur Änderung der Approbationsordnung für Ärzte 
vom 21. Dezember 1989 (BGBI. I S. 2549) dadurch besonders akzentuiert worden 
ist, dass den Hochschulen durch die Neufassung von § 2 Abc. I Ä ~ p p o  i.V.m. der 
Anlage 1 der Verordnung aufgegeben wurde, in den Fächern Physiologie, Bioche- 
mie und Anatomie Seminare jeweils mit klinischen Bezügen und einer Gesamtstun- 
denzahl von mindestens 96 Stunden zur vertiefenden Wissensvermittlung anzubie- 
ten, in denen eine Gruppengröße von 20 Studierenden nicht überschritten werden 
durfte. Durch die nunmehr geltende Neufassung der Approbationsordnung vom 
27. Juni 2002 (BGBI. I S. 2405) hat der Verordnungsgeber die Bedeutung der Semi- 
nare in der Universitätsausbildung zusätzlich betont, indem er den zeitlichen Um- 
fang für integrierte Lehrveranstaltungen um 98 Stunden und für Seminare mit klini- 
schem Bezug um weitere 56 Stunden erhöht hat und insoweit weiterhin von einer 
eigenständigen Gruppengröße g = 20 ausgeht (vgl. Cj 2 Abs. 2 und Abc. 4 Satz 5 
Ä ~ p p o ) .  Danach lässt es sich nach Auffassung des beschließenden Senats nicht 
länger rechtfertigen, Seminare des vorklinischen Ausbildungsabschnitts in die 
Betreuungsrelation für Vorlesungen zil aggregieren. 

Neben dieser rechtlichen Betrachtung des Verhältnisses zwischen Vorlesungen und 
Seminaren belegt auch die tatsächliche Entwicklung der Zulassungszahlen im Stu- 
diengang Humanmedizin, dass die Beibehaltung der Gruppengröße g = 180 für Vor- 



lesungen die Betreuungswirklichkeit nicht bzw. nicht mehr hinreichend widerspie- 
gelt. Die Antragsteller zu 7) bis 11) und 19) haben ausgehend von den Zulassungs- 
zahlen des Wintersemesters 2003/2004 dem Senat plausibel vermitteln können, 
dass die Jahresaufnahmequote bei den 24 Hochschulen, die den Beginn des Medi- 
zinstudiums einmal pro Jahr anbieten, auf durchschnittlich Ca. 267,5 Studierende 
(6419 : 24 = 267,4583) gestiegen ist, während sie bei den 9 Universitäten mit Se- 
mesterbeginn mit durchschnittlich 179 Studierenden (1 61 1 : 9 = 179) mit dem bishe- 
rigen Durchschnittswert g = 180 nahezu identisch geblieben ist. Bezogen auf die 
Gesamtheit der Studierenden an allen Hochschulen, die den Studiengang Human- 
medizin anbieten, bedeutet dies, dass 73 O/O von ihnen die angebotenen Vorlesun- 
geri einmal im Jahr abrufen, während 27 % der Studierenden Vorlesungen im Se- 
mesterturnus besuchen können. In welchem Umfang die zuletzt genannten Hoch- 
schulen Vorlesungen auch nur im Jahresrhythmus anbieten, so dass insoweit weiter 
zu differenzieren wäre, lässt sich nach dem gegenwärtig vorliegenden Erkenntnis- 
stand nicht verlässlich beurteilen, so dass der Senat sich noch nicht der Auffassung 
einiger Antragsteller anzuschließen vermag, die Zahl der Vorlesungsteilnehmer an 
den Universitäten mit Semesterzulassung mit Blick auf einen allgemein hälftigen 
Jahresturnus von vornherein zu verdoppeln, sondern hält es eher für angezeigt, den 
Umstand, dass nicht alle Hochschulen, die von einem semesterlichen Turnus aus- 
gehen, die Vorlesungeri auch in jedem Semester anbieten, im Rahmen einer gering- 
fügigeren Aufrundung zu berücksichtigen. Danach rechnet sich eine den tatsächli- 
chen Verhältnissen an den Hochschulen entsprechende Gruppengröße für Vorle- 
sungen wie folgt: 

73 % von 267,5 = 195,28 
27 % von 179 = 48,33 
Sa. = 243.61. 

Diese Größe ist mit Blick auf die Universitäten, die trotz ihres Semesterbeginns ihre 
Vorlesungen nicht auch semesterlich anbieten, auf die Gruppengröße g = 250 auf- 
zurunden. Dieser Durchschnittswert entspricht den heutigen Vorlesungsverhältnis- 
Sen im Studiengang Humanmedizin mehr als der bisher zugrundegelegte und vom 
Senat als überholt angesehene Parameter g = 180." 

Dieser Rechtsprechung folgt die Kammer und geht bei der Berechnung der Lehrnachfrage 
von einer Gruppengröße für die Vorlesungen von 250 aus. Die Berechnung des Curricu- 
laranteils für die Lehrnachfrage, die im Rahmen der vorklinischen Ausbildung an der An- 
tragsgegnerin auf die von der Lehreinheit „Vorklinische Medizin" selbst angebotenen Lehr- 
leistungen entfällt, stellt sich somit wie folgt dar: 



Der auf das Wahlfach entfallende Wert ist zu teilen, da die Lehrleistung insoweit nur zur 
Hälfte durch die Lehreinheit „Vorklinische Medizin" erbracht wird. Dasselbe gilt für die je- 
weils einstündige Vorlesung innerhalb der ,,Einführung in die Klinische Medizin", die nach 
den Angaben der Antragsgegnerin durch Vorkliniker und Kliniker gemeinsam angeboten 
wird. 

Bei einem bereinigten Lehrangebot von 374,4735 LVS und einer Lehrnachfrage von 
1,6591 ergibt sich rechnerisch eine jährliche Aufnahmekapazität von 451,4176 Studien- 
plätzen (374,4735 X 2 : 1,6591 = 451,4176; vgl. § 6 i.V.m. Anl. I Abschn. ll Formel 5 Kap- 
VO). Dies entspricht einer halbjährlichen Kapazität von 225,7088 Studienplätzen. Dabei 
handelt es sich um 172 Voll- und um 53,7088 Teilstudienplätze. 

Gemäß 5 16 KapVO ist die Zahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger zu erhö- 
hen, wenn zu erwarten ist, dass wegen Studienabbruchs, Fachwechsels oder Hochschul- 
wechsels die Zahl der Abgänge an Studierenden in höheren Fachsemestern größer ist als 
die Zahl der Zugänge. Das Gericht hat bis zum Wintersemester 2001102 von der Berück- 
sichtigung einer Schwundquote im Bereich der vorklinischen Medizin abgesehen, weil es 
davon ausging, dass sämtliche Abgänge jeweils durch Quereinsteiger o. Ä. wieder aufge- 
füllt würden. Diese Annahme ist seitdem nicht mehr gerechtfertigt. Zwar wurde die Ver- 
minderung der Vollstudienplätze in der Vergangenheit durch die Übernahme von auf Teil- 
studienplätzen Studierenden ausgeglichen. Gleiches galt jedoch nicht im Bereich der auf 
Teilstudienplätzen Studierenden, deren Anzahl sich während der ersten vier Fachsemes- 
ter in nicht unerheblichem Umfang verminderte. 

Der Berücksichtigung einer Schwundquote kann nicht erfolgreich mit dem Vortrag begeg- 
net werden, die Teilstudienplätze hätten nur den Zweck, im Laufe der Zeit frei werdende 
Vollstudienplätze aufzufüllen, und die auf ihnen Studierenden nähmen das Risiko, nach 
der ärztlichen Vorprüfung nicht weiter studieren zu können, nur im Hinblick auf die Chan- 



ce in Kauf, später einen Vollstudieriplatz zu erlangen. Ist die Ausbildungskapazität in ei- 
nem späteren Studienabschnitt geringer als in einem vorangehenden, so muss die Hoch- 
schule für den ersten Studienabschnitt Teilstudienplätze bis zur Grenze der dortigen grö- 
ßeren Kapazität vergeben. Dies ergibt sich aus dern Gebot erschöpfender Nutzung der 
vorhandenen Ausbildungskapazitäten, dem ein grundrechtlicher Anspruch der Studienwil- 
ligen aus Art. 12 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 GG entspricht. Dieses Gebot erfasst nicht 
nur Voll- sondern auch Teilstudienplätze, sofern diese den Beginn einer universitären Be- 
rutsausbildung ermöglichen und ein späteres Weiterstudium bis zu einem berufsqualifizie- 
renden Abschluss nicht von vornherein ausgeschlossen ist. Die Hochschulen müssen 
daher Teilstudienplätze auch dann ausweisen, wenn ein späteres Weiterstudium nicht 
gesichert ist, soweit es nur jedenfalls möglich erscheint. Voraussetzung für die Besetzung 
eines Teilstudienplatzes ist allerdings, dass der Studienwillige das Risiko des späteren 
Weiterstudiums durch ausdrückliche Erklärung selbst übernimmt (vgl. zu alledem BVerfG, 
Beschluss vom 21 .I 0.1981 - 1 BvR 802 U. a.178 -, BVerfGE 59, 172, 199 ff.). Hieraus er- 
gibt sich zugleich, dass es das Kapazitätserschöpfungsgebot erfordert, einen Schwund 
bei den Teilstudienplätzen, die gegenüber Vollstudienplätzen kapazitätsrechtlich selb- 
ständig zu betrachten sind, zu berücksichtigen. Die Folge, dass nicht alle auf Teilstudien- 
plätzen Studierenden nach Abschluss des vorklinischen Studienabschnitts bis zu einem 
Berufsabschluss weiter studieren können, ist nach der Rechtsprechung des Bundesver- 
fassungsgerichts hinzunehmen. Sofern durch den Schwundausgleich organisatorische 
Schwierigkeiten entstehen, ist dies angesichts der eindeutigen Regelung in der Kapazi- 
tätsverordnung nicht ausschlaggebend. Zwar wird der Ausbildungsaufwand der Antrags- 
gegnerin durch die Berücksichtigung eines in den ersten vier Semestern auftretenden 
Schwundes zu Beginn dieses Zeitraums erhöht. Es erscheint jedoch möglich und ange- 
sichts der berührten Grundrechte der Studienwilligen auch zumutbar, dies durch eine Um- 
schichtung von Ausbildungskapazitäten auszugleichen. 

Die Antragsgegnerin hatte den Schwundfaktor zum Stichtag des 1.2.2005 mit 1,1084 er- 
rechnet (Datenerhebungsbogen G). Mit Schriftsatz vom 25.1 1 .2005 hat sie sodann eine 
aktualisierte Schwundberechnung Übersandt, die das Sommersemester 2005 einschließt. 
Da das Sommersemester 2005 vor Beginn des Berechnungszeitraums abgeschlossen 
war, berücksichtigt die Kammer - entgegen der durch die Antragsgegnerin in ihrem 
Schriftsatz vom 2.5.2006 geäußerten Auffassung - die Ergebnisse der aktualisierten 
Schwundberechnung als wesentliche Änderung von Daten im Sinne von 5 5 Abs. 2 Kap- 
V 0  und berechnet den Schwundfaktor unter Berücksichtigung der ersten vier Fachsemes- 
ter (Letzteres folgt ohne Weiteres daraus, dass der Schwund für den vorklinischen Stu- 
dienabschnitt berechnet wird, so dass der durch die Antragsgegnerin in ihrem Schreiben 
vom 2.5.2006 geäußerten abweichenden Auffassung nicht gefolgt wird) nach dem sog. 
,,Hamburger Modell" mit 1 ,I 334: 



WS 02/03 SS 03 W S  03/04 SS 04 WS 04/05 SS 05 ÜQ (q) KapA (r) 
1. Fachsem. 140 124 104 104 79 77 0,9727 1 
2.Fachsem. 122 124 128 103 113 68 0,8711 0,9727 
3. Fachsem. 5 5 116 109 114 73 102 0,8372 0,8473 
4. Fachsern. 27 45 99 99 96 52 0,7093 
Mittelwert (S) 0,8823 
1 : s  1.1334 

Erhöht man die halbjährliche Aufnahmekapazität im Bereich der Teilstudienplätze von 
53,7088 um den Schwundfaktor, so erhält man eine Kapazität von 60,8735, gerundet 61 
Teilstudienplätzen. 

Wegen des von der Antragsgegnerin zu vertretenden Fehlens einer normativen Festset- 
zung der im Studiengang Humanmedizin zur Verfügung stehenden Stellen (s. 0.) hält es 
die Kammer für angemessen, dieses Ergebnis um einen Sicherheitsaufschlag von 15%, 
ausgehend von der in der ZZ-V0 200512006 festgesetzten Zahl von 189 (für das 1. Se- 
mester) bzw. 190 (für das 2. bis 4. Semester) Studienplätzen, zu erhöhen und auf diese 
Weise einen Interessenausgleich zwischen den Studienbewerbern und der Hochschule 
herzustellen. Das Gericht orientiert sich mit dieser Verfahrensweise am Inhalt einer Hin- 
weisverfügung des Nds. Obetverwaltungsgerichts gegenüber der Antragsgegnerin vom 
19.8.2004 in den das Sommersemester 2004 betreffenden Beschwerdeverfahren. Der 
Sicherheitsaufschlag, der vorliegend für das 1. Semester 28,35, gerundet 28 sowie für 
das 2. bis 4. Semester 28,5, gerundet 29 (weitere) Studienplätze ausmacht, soll verhin- 
dern, dass sich die Antragsgegnerin zukünftig der Vorlage einer ordnungsgemäßen, die 
Überprüfung der Kapazitätsberechnung ermöglichenden normativ festgesetzten Stellen- 
Übersicht für den Studiengang Humanmedizin entzieht (s. auch den Rechtsgedanken in 

162 Abs. 4 Satz 2 der Abgabenordnung). Außerdem gebietet Art. 12 Abc. 1 GG, dass 
absolute Zulassungsbeschränkungen für Studienanfänger nur verfassungsgemäß sind, 
wenn sie in den Grenzen des unbedingt Erforderlichen unter erschöpfender Nutzung der 
vorhandenen Ausbildungskapazitäten angeordnet werden (vgl. BVerfG, Beschluss vom 
31.3.2004 - 1 BvR 356104 -, NVwZ 2004, 11 12 m.w.N.). Unklarheiten in der Kapazitätser- 
mittlung wegen fehlender Grundlagen gehen deshalb im vorläufigen Rechtsschutzverfah- 
ren zu Lasten der Hochschule. Unsicherheiten über die Grundlagen können durch einen 
angemessenen und die Leistungsfähigkeit der Hochschule nicht überfordernden Sicher- 
heitsaufschlag aufgefangen werden. Es ist nicht ersichtlich, dass die Zulassung weiterer 
Studenten im dargelegten Umfang über die auf unvollständiger Grundlage errechnete 
Kapazität hinaus die Grundrechte der Hochschule und der bereits Studierenden beein- 
trächtigen würde. Diese Rechtsprechung ist vorn Niedersächsischen Oberverwaltungsge- 
richt ausdrücklich gebilligt worden (OVG Lüneburg, Beschluss vom 8.12.2005, a.a.0.; 
Beschlüsse vom 4.5.2006 - 2 NB 166 und 249106 -). Darüber hinaus ist auch 5 4 Abs. 3 
NHZG eine mögliche Überlastquote von 15% zu entnehmen. Eine darüber hinausgehen- 
de Erhöhung des Sicherheitsaufschlages hat das Niedersächsische Oberverwaltungsge- 
richt abgelehnt (Beschlüsse vom 4.5.2006, a.a.0.). 

Insgesamt stehen daher neben den vom Gericht errechneten 172 Vollstudienplätzen im 1. 
Semester 89 und im 2. bis 4. Semester 90 Teilstudienplätze zur Verfügung. Dies hat für 












